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R u N D e R L A S S e

Nr. 6 Änderung der Anweisung für die Verwaltung des Schriftguts bei den Geschäfts-
stellen der ordentlichen Gerichte und der Staats- und Amtsanwaltschaften in Hessen 
– Aktenordnung – und der Zusatzbestimmungen zur Aktenordnung – ZB-AktO –.
Rderl. d. HMdJIe. v. 23.12.2013 (1454 – I/B1 – 2013/8668 – I/B) – JMBl. 2014, S. 46

– Gült.-Verz. Nr.: 2103 –

die bundeseinheitliche Aktenordnung vom 7. dezember 2010 (Jmbl. 2011 s. 3), zuletzt 
geändert durch runderlass vom 11. Januar 2013 (Jmbl. s. 99), wird wie folgt geändert:

I.

 1. in der inhaltsübersicht wird nach der Angabe „§ 8” die Angabe „§ 8a güterichterver-
fahren” eingefügt.

 2. § 3 wird wie folgt geändert:

a) in Abs. 2 satz 2 wird im Klammerzusatz nach der Angabe „§ 8 Abs. 4” die Angabe 
„§ 8a Abs. 2” eingefügt.

b) in Abs. 5 satz 3 werden die Wörter „Ausländer-schutzbestimmungen beachten” 
durch die Wörter „Ausländerschutzbestimmungen beachten” ersetzt.

 3. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. 1im Allgemeinen register werden mit den aus Liste 3 ersichtlichen daten unter 
dem registerzeichen Ar erfasst:

a) eingänge, bei denen zweifelhaft ist, ob sie zu bereits bestehenden oder noch 
anzulegenden Akten gehören oder ob sie in das verfahrensregister einzutra-
gen sind,

b) eingänge, die ohne verfügung in der sache an ein anderes gericht oder eine 
behörde abzugeben sind,

c) ersuchen um rechtshilfe,

d) schutzschriften.
2zu den unter Ar zu erfassenden Angelegenheiten gehören auch

a) Aus- und durchlieferungsverfahren des oberlandesgerichts,

b) Anträge nach § 51 rvg,

c) ausgehende ersuchen nach § 1077 zPo,

d) ersuchen auf beeidigung von zeugen.
3An das gericht oder die staatsanwaltschaft gerichtete ersuchen um Amtshilfe 
sind nur dann zu erfassen, wenn vorgänge nicht vorhanden sind, zu denen sie 
genommen werden können.”
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b) in Abs. 3 wird folgender satz 5 angefügt:
„5Abweichend von satz 4 ist in nachlasssachen die urschrift dem nachlassgericht 
zu übersenden.”

 4. nach § 8 wird folgender § 8a eingefügt:

„§ 8a

Güterichterverfahren

1. 1verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter nach § 278 Abs. 5 zPo oder 
§ 36 Abs. 5 FamFg werden ebenfalls unter dem registerzeichen Ar mit dem zusatz 
g (Liste 3a) erfasst. 2Für die Jahreszahl des Jahrgangs bei dem Aktenzeichen ist das 
datum maßgeblich, an dem die verweisung vor die güterichterin oder den güteri-
chter erfolgt ist oder bei güteverfahren in verbundlösungen das verfahren auf der 
zentralen geschäftsstelle eingegangen ist. 3ist eine güterichtergeschäftsstelle nicht 
eingerichtet, ist das datum des verweisungsbeschlusses maßgeblich. 4im regis-
ter des herkunftsverfahrens ist das Aktenzeichen des güterichterverfahrens in der 
spalte bemerkungen zu vermerken; im güterichterverfahren ist das Aktenzeichen 
des herkunftsverfahrens zu erfassen. 5bei terminen vor der güterichterin oder dem 
güterichter sind zusätzlich die für die Kostenberechnung relevanten Angaben auf 
dem Aktenumschlag bzw. dem Aktenvorblatt zu vermerken, insbesondere ort, be-
ginn und ende der verhandlung sowie die teilnehmerinnen und teilnehmer, soweit 
sie nicht aus dem Akteninhalt ersichtlich sind. 6Auf Protokollen ist unter dem Akten-
zeichen des güterichterverfahrens auch das Aktenzeichen des herkunftsverfahrens 
und das herkunftsgericht anzugeben.

2. 1mit den schriftstücken und unterlagen in güterichterverfahren werden blattsam-
mlungen angelegt. 2die Akten des güterichterverfahrens sind bis zum Abschluss 
des güterichterverfahrens separat und ohne einsichtsmöglichkeit für dritte aufzube-
wahren. 3schriftstücke und unterlagen, die im rahmen eines güterichterverfahrens 
von den Parteien, den beteiligten oder der güterichterin bzw. dem güterichter als 
vertraulich bezeichnet werden, werden in einem besonderen umschlag aufbewahrt, 
auf dem Aktenzeichen, einsender, inhalt und eine eventuelle rückgabe zu vermerken 
sind.

3. 1ein güterichterverfahren ist abgeschlossen, wenn eine mitteilung über die been-
digung des rechtsstreits (z. b. Abschluss eines vergleichs oder einer vereinbarung 
über die rücknahme der Klage) durch den güterichter oder eine sonstige rückgabe 
zum herkunftsverfahren erfolgt ist. 2das als vertraulich bezeichnete schriftgut ist an 
den einsender zurückzugeben oder zu vernichten, es sei denn, die Parteien oder die 
beteiligten haben eine andere vereinbarung getroffen. 3das in der Akte oder blatt-
sammlung verbleibende schriftgut ist an das Prozessgericht zurückzugeben und bei 
den Akten des herkunftsverfahrens aufzubewahren.”
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 5. § 14 Abs. 5 satz 2 wird wie folgt geändert:

a) es wird folgender neue buchst. d) eingefügt:
„d) der Antrag auf einstweilige Aussetzung der eintragung (§ 882d Abs. 2 zPo),”

b) die bisherigen buchst. d) und e) werden buchst. e) und f).

 6. § 18 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 18

Register- und Aktenführung

 1. 1bei dem Amtsgericht wird das register für Privatklage- und bußgeldsachen bs, 
oWi (Liste 34) geführt. 2in diesem register sind zu registrieren:

a) Privatklagesachen,

b) Anträge der verwaltungsbehörde auf Anordnung der erzwingungshaft (§ 96 Abs. 1 
oWig auch im Falle des § 87n Abs. 2 irg),

c) Anträge auf erteilung von vollstreckbaren Ausfertigungen von Kostenfestset-
zungsbescheiden der verwaltungsbehörde (§ 106 Abs. 2 satz 3 oWig),

d) einzelne richterliche verfolgungshandlungen (§ 35 Abs. 1 oWig),

e) Anträge auf gerichtliche entscheidungen gegen maßnahmen der verwaltungsbe-
hörde oder der staatsanwaltschaft (§§ 62, 52 Abs. 2 satz 3, § 69 Abs. 1 satz 2, 
§ 100 Abs. 2, § 108 Abs. 1 oWig, § 25a Abs. 3 straßenverkehrsgesetz – stvg –  
auch im Falle des § 87n Abs. 6 irg in verbindung mit § 13 JvKosto),

f) einwendungen gegen die vollstreckung oder maßnahmen der vollstreckungsbe-
hörde (§§ 103, 104 Abs. 1 oWig auch im Falle des § 87n Abs. 2 irg),

g) Anträge auf Anordnung von Auflagen gegen Jugendliche und heranwachsende 
(§ 98 Abs. 1 oWig auch im Falle des § 87n Abs. 2 irg).

3Werden die verfahren nicht in einem Fachverfahren geführt, kann zu diesem regis-
ter nach Anordnung der behördenleitung ein alphabetisches namenverzeichnis für 
einen oder mehrere Jahrgänge geführt werden.

 2. 1Über einzelne richterliche Anordnungen wird das register für einzelne richterliche 
Anordnungen des Amtsgerichts gs (Liste 35) geführt. 2zu den gs-sachen gehören die  
Anzeigen und Anträge in solchen straf-(Privatklage-)sachen, in denen die öffentliche 
(Privat-)Klage nicht oder nicht bei diesem Amtsgericht erhoben ist und das Amtsge-
richt auch nicht als rechtshilfegericht (§§ 156 ff. gerichtsverfassungsgesetz – gvg –) 
angerufen wird. 3Als gs-sachen zu registrieren sind insbesondere die auf grund 
von vorschriften der stPo (z.b. §§ 98 bis 100, 125, 128, 159, 162 ff. stPo) im vor-
bereitenden verfahren auf Antrag der staatsanwaltschaft oder von Amts wegen 
vorzunehmenden richterlichen untersuchungshandlungen, die Anträge auf Augen-
scheinnahme (Leichenschau, Leichenöffnung), beschlagnahme, durchsuchung, er-
lass oder Aufhebung von haftbefehlen, die Anträge, in denen die staatsanwaltschaft 
die richterliche zustimmung zur Abstandnahme von der erhebung der öffentlichen 
Klage nachsucht usw., sowie sonstige entscheidungen in strafsachen vor erhebung 
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der öffentlichen Klage, die den richterinnen und richtern zugewiesen sind (z. b. § 
9 Abs. 1 satz 1 des gesetzes über die entschädigung für strafverfolgungsmaßnah-
men – streg -, § 73 Abs. 3 sgb X usw.) sowie entscheidungen nach §§ 87g und 
87i irg. 4Über mehrere entscheidungen in einer haftsache wird nur ein Aktenstück 
geführt. 5Wenn für das verfahren die vorschriften des gesetzes über das verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen gerichtsbarkeit nicht 
entsprechend gelten, sind weitere den Amtsgerichten gesetzlich zugewiesene ge-
schäfte der Anordnung von durchsuchung und der bestätigung der beschlagnahme 
in Liste 35 zu registrieren.

 3. 1vorgänge über Wiederaufnahme eines rechtskräftig abgeschlossenen Privatkla-
geverfahrens sind zu den Akten zu nehmen, in denen sich die angegriffene ents-
cheidung befindet. 2richtet sich das Wiederaufnahmegesuch gegen ein urteil einer 
höheren instanz, so gehören die vorgänge gleichwohl in die erstinstanzlichen Akten 
(§ 4 Abs. 6).

 4. 1in allen nicht in dem register für Privatklage- und bußgeldsachen bs, oWi (Abs. 1) 
und nicht in dem register für einzelne richterliche Anordnungen gs (Abs. 2) zu er-
fassenden straf- und bußgeldsachen, also in allen übrigen vor den strafrichter und 
den Jugendrichter gehörenden straf- und bußgeldsachen (einschließlich der ein-
spruchs-, nach- und Wiederaufnahmeverfahren) sowie in den vor das schöffengeri-
cht und vor das Jugendschöffengericht gehörenden sachen obliegt die Akten- und 
registerführung der geschäftsstelle der staatsanwaltschaft. 2diese Akten werden 
bei gericht unter dem Js-Aktenzeichen der staatsanwaltschaft weitergeführt. 3zum 
zeichen der Anhängigkeit bei gericht werden dem Js-Aktenzeichen folgende unter-
scheidungsmerkmale vorangesetzt:

Ls für sachen des schöffengerichts (Jugendschöffengerichts)

ds für sachen des strafrichters (Jugendrichters)

cs für strafbefehlssachen

oWi für bußgeldsachen.

4Außerdem ist ggf. dem um eines dieser unterscheidungsmerkmale ergänzten 
Js-Aktenzeichen die nummer der zuständigen Abteilung der geschäftsstelle des 
Amtsgerichts voranzusetzen. 5das sich hiernach ergebende Aktenzeichen für das 
verfahren bei gericht lautet also z.b. „8 Ls 12 Js 130/76”. 6die geschäftsstelle des 
gerichts teilt der geschäftsstelle der staatsanwaltschaft zum Js-register mit, bei 
welcher Abteilung der geschäftsstelle des gerichts das verfahren anhängig ist. 7von 
dieser mitteilung kann die geschäftsstelle des gerichts nur im einvernehmen mit 
der staatsanwaltschaft grundsätzlich oder für bestimmte Fälle absehen (z.b. wenn 
die zuständige Abteilung der geschäftsstelle des gerichts der staatsanwaltschaft 
bereits bekannt ist oder bei dem gericht nur eine geschäftsstellenabteilung für straf- 
und bußgeldsachen besteht).

 5. Wird in den Fällen des Abs. 4 untersuchungshaft oder einstweilige unterbringung 
vollzogen, teilt nach erhebung der öffentlichen Klage die geschäftsstelle des mit der 
sache neu befassten gerichts bei eingang der Akten unverzüglich die Anhängigkeit 
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des verfahrens zum register für einzelne richterliche Anordnungen des Amtsgeri-
chts gs mit.

 6. 1solange die Akten bei dem gericht sind und es sich nicht um vollstreckungen des 
als vollstreckungsleiter zuständigen Jugendrichters handelt, werden sie von der ge-
schäftsstelle des Amtsgerichts durch die Aktenkontrolle (Liste 52) überwacht, die 
– wenn sie nicht in einem Fachverfahren geführt wird – für ein oder mehrere Jahre 
fortlaufend oder alphabetisch geführt werden kann. 2die behördenleitung kann 
bestimmen, dass zu einer fortlaufend geführten Kontrolle ein namenverzeichnis ge-
führt wird und dass sachen, die nur auf kurze zeit dem Amtsgericht zugehen (z. b. 
zur eröffnung des hauptverfahrens, zum erlass des strafbefehls), von der erfassung 
ausgeschlossen bleiben. 3Jedes verfahren ist nur einmal zu erfassen, solange es in 
derselben Abteilung geführt wird. 4Wird die Aktenkontrolle fortlaufend geführt, so ist 
die laufende nummer auf dem Aktendeckel zu vermerken.

 7. in straf- und bußgeldsachen wird ein Kalender für hauptverhandlungen nach Liste 42  
geführt.

 8. bei Anträgen auf erlass von strafbefehlen (§ 407 Abs. 1 stPo) werden die ver-
fahrensdaten in einer Aktenkontrolle nach maßgabe der Liste 52 registriert.

 9. 1Über alle vollstreckungen in straf- und bußgeldsachen, für die als vollstreckung-
sleiter der Jugendrichter zuständig ist, wird das vollstreckungsregister für Jugen-
drichtersachen vrJs (Liste 56) geführt. 2das vrJs-Aktenzeichen ist zum Js register 
(Liste 32) bzw. zum register für Privatklage- und bußgeldsachen des Amtsgerichts 
(Liste 34) mitzuteilen; dort ist es unter „bemerkungen” zu vermerken. 3soweit über 
die vollstreckungen des als vollstreckungsleiter zuständigen Jugendrichters voll-
streckungshefte gebildet werden, sind sie – ebenso wie die gnadenhefte – in den 
hauptakten zu verwahren. 4Anlegung und inhalt des vollstreckungsheftes richten 
sich nach §§ 15, 16 strafvollstreckungsordnung (stvollstro). 5nach Abschluss der 
vollstreckung sind die Akten an die staatsanwaltschaft zur Aufbewahrung zurückzu-
leiten.

 10. 1ist nach § 56 stgb oder nach § 21 Jgg die Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe zur 
bewährung ausgesetzt worden, ist dies nach maßgabe der Liste 44 zu erfassen. 
2das gleiche gilt bei der verwarnung mit strafvorbehalt (§§ 59, 59a stgb) und 
der Aussetzung der verhängung der Jugendstrafe (§ 27 Jgg). 3die bewährung ist 
in einem bewährungsheft zu führen, das nach Abschluss der bewährung in den 
hauptakten zu verwahren ist.”

 7. in § 25 Abs. 2 satz 1 werden hinter die Wörter „erfolgt sind” die Wörter „dies gilt auch 
für eidesstattliche versicherungen nach § 2356 Abs. 2 bgb” eingefügt.

 8. § 38a wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„1. die Anträge auf vollstreckbarerklärung von schiedssprüchen, die Anträge 

auf Aufhebung der vollstreckbarerklärung, die Anträge auf Aufhebung von 
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schiedssprüchen, die Anträge auf gerichtliche entscheidung in den in § 1062 
Abs. 1 nummern 1 bis 3 zPo genannten Fällen, die verfahren nach dem Kapi-
talanleger-musterverfahrensgesetz, die Freigabeverfahren nach dem Aktien- und 
umwandlungsgesetz (§§ 246a, 319 Aktg, 16 umwg) sowie die entschädigung-
sklagen (§ 201 gvg) und die den entschädigungsklagen vorausgehenden PKh-
Anträge nach § 117 zPo sind nach maßgabe der Liste 20 zu erfassen.”

b) Abs. 2 satz 3 wird wie folgt gefasst:
„3die Freigabeverfahren nach dem Aktien- und umwandlungsgesetz (§§ 246a, 319 

Aktg, 16 umwg) werden unter dem registerzeichen Aktg, die entschädigungskla-
gen sowie die den entschädigungsklagen vorausgegangenen PKh-Anträge unter 
dem registerzeichen eK erfasst.”

 9. § 41 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 41

Register, Kalender für Hauptverhandlungen, Aktenkontrolle

1. 1bei dem Landgericht und dem oberlandesgericht werden register geführt:

a) über berufungen (revisionen) in Privatklagesachen (Liste 38),

b) über beschwerden in straf- und bußgeldsachen (Liste 41).
2Anträge auf Anordnung der erzwingungshaft (§ 96 Abs. 1 oWig), für die nach § 104 
Abs. 1 nummer 2 in verbindung mit §§ 64, 82 oWig ein spruchkörper des Landg-
erichts als gericht erster instanz zuständig ist, sowie verfahren über rechtsbehelfe 
im vollzug des Jugendarrestes, der Jugendstrafe und der unterbringung in einem 
psychiatrischen Krankenhaus oder einer erziehungsanstalt nach § 92 Abs. 1 Jgg 
sind im beschwerderegister für strafsachen und bußgeldsachen des Landgerichts 
Qs zu registrieren. 3die Anträge auf entscheidung der strafkammer (des strafsenats) 
als oberen gerichts und über die Ablehnung von gerichtspersonen sind nicht im be-
schwerderegister zu erfassen; die entscheidungen sind in urschrift oder in Abschrift 
zu besonderen sammelakten zu bringen, über deren einrichtung die behördenleitung 
das nähere bestimmt. 4Anträge auf entscheidung nach § 462a Abs. 2 satz 3 stPo 
sind nach maßgabe der Liste 43a zu erfassen. 5im übrigen liegt die Akten- und reg-
isterführung über die vor dem Landgericht und dem oberlandesgericht zu verhan-
delnden straf- und bußgeldsachen in den händen der staatsanwaltschaft.

2. 1die Akten und sonderbände (§ 47 Abs. 1 satz 6) werden bei gericht unter dem Js-
Aktenzeichen der staatsanwaltschaft geführt. 2zum zeichen der Anhängigkeit bei 
gericht werden dem Js-Aktenzeichen eines der folgenden unterscheidungsmerk-
male zugesetzt:

Ks für schwurgerichtssachen
KLs für sachen der großen strafkammer (Jugendkammer)
ns für berufungssachen
nsv für Anträge auf Anordnung der nachträglichen sicherungsverwahrung
vsv für Anträge auf Anordnung der vorbehaltenen sicherungsverwahrung.
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3Außerdem ist ggf. den um eines dieser unterscheidungsmerkmale ergänzten Js 
Aktenzeichen die nummer der Abteilung der zuständigen geschäftsstelle des Land-
gerichts (Kammerbezeichnung) voranzusetzen. 4das sich hiernach ergebende Ak-
tenzeichen für das verfahren beim Landgericht lautet also z.b. 3 KLs 4 Js 10/76. 
5die geschäftsstelle des gerichts teilt der geschäftsstelle der staatsanwaltschaft 
zum Js-register mit, bei welcher Abteilung der geschäftsstelle des gerichts das ver-
fahren anhängig ist. 6von dieser mitteilung kann die geschäftsstelle des gerichts nur 
im einvernehmen mit der staatsanwaltschaft grundsätzlich oder für bestimmte Fälle 
absehen (z. b. wenn die zuständige Abteilung der geschäftsstelle des gerichts der 
staatsanwaltschaft bereits bekannt ist oder bei dem gericht nur eine geschäftsstel-
lenabteilung für straf- und bußgeldsachen besteht).

3. a) 1in straf- und bußgeldsachen wird ein Kalender für hauptverhandlungen nach 
Liste 42 geführt.

b) 2bei dem oberlandesgericht wird außerdem für die verfahren nach §§ 122 Abs. 1 
und Abs. 4, 126a stPo der Kalender für haftprüfungen und Prüfungen der unter-
bringungen (Liste 45) geführt.

4. 1der Aktenverkehr wird kontrolliert:

a) bei dem Landgericht durch die Aktenkontrolle (Liste 52); § 18 Abs. 6 findet ent-
sprechende Anwendung,

b) bei dem oberlandesgericht in Auslieferungssachen durch die Aktenkontrolle (vgl. 
zu a), während im Übrigen die Kontrolle nur durch den Kalender für hauptverhan-
dlungen erfolgt.

5. (aufgehoben)

6. die Führungsaufsichtssachen bei der Führungsaufsichtsstelle sind – sofern die erfas-
sung nicht in anderer Weise erfolgt – nach maßgabe der Liste 44a zu erfassen.

7. 1ist nach § 56 stgb oder nach § 21 Jgg die Freiheitsstrafe oder Jugendstrafe zur 
bewährung ausgesetzt worden, ist dies nach maßgabe der Liste 44 zu erfassen. 2das 
gleiche gilt bei der verwarnung mit strafvorbehalt (§§ 59, 59a stgb) und der Aus-
setzung der verhängung der Jugendstrafe (§ 27 Jgg). 3die bewährung ist in einem 
bewährungsheft zu führen, das nach Abschluss der bewährung in den hauptakten 
zu verwahren ist.”

 10. § 42 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 42

Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammer

1. 1bei dem Landgericht wird für verfahren vor der strafvollstreckungskammer ein reg-
ister stvK nach Liste 43 geführt. 2zu dem register ist ein alphabetisches namenver-
zeichnis nach dem namen des verurteilten zu führen.
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2. 1die verfahren vor der strafvollstreckungskammer nach §§ 462a, 463 stPo sind 
aus den Akten der zugrunde liegenden strafsache zu bearbeiten, in denen auch die 
urschriften der entscheidungen verbleiben. 2Auf Anordnungen der behördenleitung 
sind Abschriften der entscheidungen zu sammelakten zu nehmen oder in sonst 
geeigneter Weise zu verwahren (z. b. als datei zu speichern). 3Auf Anordnung der 
behördenleitung kann die laufende bearbeitung der Angelegenheiten der strafvoll-
streckungskammern aus dem jeweiligen vollstreckungs- oder bewährungsheft er-
folgen. 4im schriftverkehr ist zusätzlich das Aktenzeichen der strafsache anzugeben, 
z.b. 1 stvK 23/89 (12 Js 130/89 stA düsseldorf). 5entscheidungen der strafvoll-
streckungskammern anderer bundesländer nach §§ 462a, 463 stPo und nach dem 
irg, die nach den dort geltenden bestimmungen nicht zu den hauptakten, sondern 
zu besonderen heften genommen worden sind, verbleiben bei diesen vorgängen. 
6beglaubigte Abschriften der entscheidungen sind zu den verfahrensakten und zum 
vollstreckungsheft sowie zum bewährungsheft zu nehmen, sofern ein solches ange-
legt ist.

3. die verfahren nach §§ 109, 138 Abs. 2 stvollzg werden in besonderen Akten geführt; 
im Übrigen gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.

4. Für die verfahren nach §§ 50, 58 Abs. 3, § 71 Abs. 4 irg gelten Absätze 1 und 2 
entsprechend.”

 11. § 44a wird wie folgt neu gefasst:

„§ 44a

Verwaltungsbeschwerden und Bußgeldsachen 
nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(Kartellsachen)

die zur zuständigkeit des oberlandesgerichts gehörenden verwaltungsbeschwerden 
gegen verfügungen der Kartellbehörden nach dem gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen (gWb) sowie nach § 75 Abs. 4 des gesetzes über die elektrizitäts- und 
gasversorgung (energiewirtschaftsgesetz – enWg) werden nach maßgabe der Liste 27a 
und bußgeldverfahren wegen einer ordnungswidrigkeit nach dem gWb und nach § 98 
enWg werden nach maßgabe der Liste 27b jeweils unter dem registerzeichen „Kart” 
erfasst.”

 12. in § 45 wird folgender Abs. 3 eingefügt:
„3. 1Anträge auf enthebung vom Amt des beisitzers nach § 104 Abs. 2 der bundes-

notarordnung sind nach maßgabe der Liste 3 zu erfassen.”

 13. § 45a Abs. 3 wird wie folgt gefasst:
„3. Anträge auf enthebung vom Amt des patentanwaltlichen mitglieds nach § 89 Abs. 3 

Patentanwaltsordnung, vom Amt des beisitzers nach § 101 Abs. 2 des steuerber-
atergesetzes oder § 77 Abs. 2 der Wirtschaftsprüferordnung sind nach maßgabe der 
Liste 3 zu erfassen.”
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b) in Abschnitt ii teil A c) wird der text

 Kart verwaltungs- 27a verwaltungs- nein A 
  beschwerden und  beschwerden und   
  bußgeldsachen in  bußgeldsachen in   
  Kartellsachen  Kartellsachen

durch den text

 Kart verwaltungs- 27a verwaltungs- nein A 
  beschwerden und 27b beschwerden und   
  bußgeldsachen in  bußgeldsachen in   
  Kartellsachen  Kartellsachen

ersetzt.

c) in Abschnitt ii teil b a) wird der text

 – zählblatt für An- 34a b – – – 
  träge auf erlass 
  von strafbefehlen

gestrichen.

 16. das verzeichnis der muster und Listen (Anlage ii) wird wie folgt geändert:

a) es wird folgender text neu eingefügt: „Liste 3a güterichterverfahren”.

 – 3a güterichterverfahren ja bl.

 14. § 50a Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) in satz 1 werden die Worte „eines disziplinarverfahrens gegen notarinnen und  
notare,” gestrichen.

b) satz 2 wird gestrichen.

c) der bisherige satz 3 wird satz 2.

 15. die Übersicht der register, Kalender und namensverzeichnisse (Anlage i zur Akten-
ordnung) wird wie folgt geändert:

a) in Abschnitt i a) wird eingefügt:

re- 
gis- 
ter- 
zei- 

chen

Aktenart

A. = feste 
Akten

b. = batt- 
samm- 
lung

ein namen- 
verzeichnis 
ist zu führen

Angelegenheit

muster 
nr., 

Liste 
nr.

register 
oder 

Kalender
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b)  der text „Liste 20 zivilprozesssachen des Amtsgericht c und h, des Landgerichts 
o und oh und des oberlandesgerichts sch und schh” wird durch den text „zivil-
prozesssachen des Amtsgerichts c und h, des Landgerichts o und oh und des 
oberlandesgerichts sch, schh, Kap, Aktg und eK” ersetzt.

c) der text „Liste 27a verwaltungsbeschwerden und bußgeldsachen des oberland-
esgerichts in Kartellsachen Kart” wird durch den text „Liste 27a verwaltungsbe-
schwerden nach dem gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (gWb) sowie 
dem energiewirtschaftsgesetz (enWg)” ersetzt.

d) es wird folgender text neu eingefügt: „Liste 27b bußgeldsachen nach dem gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (gWb) sowie dem energiewirtschaftsgesetz 
(enWg) (Kartellsachen)”

e) der text „muster 34a zählblatt für Anträge auf erlass von strafbefehlen” wird durch 
den text „muster 34a weggefallen” ersetzt.

f) der text „muster 38” wird durch den text „Liste 38” ersetzt.

g) der text „muster 42 weggefallen” wird durch den text „Liste 42 Kalender für haupt-
verhandlungen in strafsachen und bußgeldsachen” ersetzt.

h) der text „muster 43” wird durch den text „Liste 43” ersetzt.

 17. nach Liste 3 wird folgende Liste 3a eingefügt:

„Liste 3a (§ 8a)

Güterichterverfahren (AR – G)

Zu erfassen sind:

1. Jährlich fortlaufende nummer

2. tag des eingangs des verweisungsbeschlusses des streitigen verfahrens

3. Aktenzeichen und gericht des herkunftsverfahrens

4. namen der Parteien bzw. beteiligten

a) Kläger/Klägerin, berufungsklägerin/berufungskläger oder 
Antragstellerin/Antragsteller

b) beklagte/beklagter, berufungsbeklagte/berufungsbeklagter oder 
Antragsgegnerin/Antragsgegner 
(bei natürlichen Personen mit vornahme und Familienname, bei juristischen 
Personen mit deren bezeichnung)

5. Art und zeitpunkt der erledigung des güterichterverfahrens

6. bemerkungen.”

 18. Liste 4 wird wie folgt geändert:

a) die erläuterung nr. 3 wird wie folgt gefasst:
„3. unter ii sind auch die insbesondere nach den Polizei- und verfassungsschutzge-

setzen des bundes und der Länder den Amtsgerichten zugewiesenen entschei-
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dungen zu erfassen, deren gegenstand nicht eine Freiheitsentziehung ist, wenn 
für das verfahren die vorschriften des gesetzes über das verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen gerichtsbarkeit entsprechend 
gelten.”

b) die bisherigen erläuterungen nr. 3 bis 7 werden nr. 4 bis 8.

 19. Liste 9 wird wie folgt geändert:

a) die erläuterung nr. 3 wird wie folgt gefasst:
„3. zu den unter nr. 6b) bb) zu erfassenden verfahren gehören auch die insbeson-

dere nach den Polizeigesetzen der Länder den Amtsgerichten zugewiesenen ent- 
scheidungen, deren gegenstand eine Freiheitsentziehung ist, wenn für das ver-
fahren die vorschriften des gesetzes über das verfahren in Familiensachen und 
in den Angelegenheiten der freiwilligen gerichtsbarkeit entsprechend gelten.”

b) die bisherigen erläuterungen nr. 3 bis 5 werden nr. 4 bis 6.

 20. Liste 20 wird wie folgt geändert:

a) die Überschrift zu Liste 20 wird wie folgt gefasst:

„Liste 20 (§ 13 Abs. 1, § 38 Abs. 1, § 38a Abs. 1)

Zivilprozesssachen des Amtsgerichts C und H, 
des Landgerichts O und OH 

und des Oberlandesgerichts Sch, SchH, Kap, AktG und eK”

b) die erläuterung nr. 5 „nur für oberlandesgerichte” wird wie folgt gefasst:
„5. bei den unter sch, schh und eK erfassten verfahren sind Abgaben innerhalb des 

gerichts besonders kenntlich zu machen.”

 21. Liste 23 wird wie folgt geändert:

a) buchst. e der erläuterung nr. 4 „nur für oberlandesgerichte” wird gestrichen.

b) die bisherigen buchst. f) und g) werden buchst. e) und f).

 22. Liste 25a wird um folgende erläuterung ergänzt:
„7. bei den unter uFh erfassten verfahren sind die bescheinigungen nach den Arti-

keln 41 – umgangsrecht – und 42 – rückgabe des Kindes – der vo(eg) nummer 
2201/2003 besonders kenntlich zu machen.”
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 23. Liste 27a wird wie folgt neu gefasst:

„Liste 27a (§ 44a)

Verwaltungsbeschwerden 
nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 

(GWB) sowie dem energiewirtschaftsgesetz (enWG)

Zu erfassen sind:

1. Jährlich fortlaufende nummer

2. verfahrensart verwaltungsbeschwerde (v)

3.  tag des eingangs der ersten schrift

4. name und Wohnort der Antragstellenden oder des Antragstellenden

5. a) bezeichnung der behörde, deren Anordnung, verfügung oder maßnahme ange-
fochten ist

b) Aktenzeichen der behörde, deren Anordnung, verfügung oder maßnahme ange-
fochten ist

c) tag der entscheidung der behörde, deren Anordnung, verfügung oder maßnahme 
angefochten ist

6. erledigt am

7. rechtsbeschwerde/nichtzulassungsbeschwerde eingelegt am

8. bemerkungen

9. Jahr der Weglegung

erläuterungen

1. bei den für bemerkungen vorgesehenen Angaben kann auf Anordnung der Präsi-
denten oder des Präsidenten des oberlandesgerichts auch die Art der erledigung 
vermerkt werden.”

 24. nach Liste 27a wird folgende Liste 27b eingefügt:

„Liste 27b (§ 44a)

Bußgeldsachen nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB) sowie dem energiewirtschaftsgesetz (enWG) (Kartellsachen)

Zu erfassen sind:

1. Jährlich fortlaufende nummer

2. verfahrensart bußgeldverfahren (oWi)

3.  tag des eingangs der ersten schrift

4. name und Wohnort der Antragstellenden oder des Antragstellenden
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5. a) bezeichnung der behörde, deren Anordnung, verfügung oder maßnahme ange-
fochten ist

b) Aktenzeichen der behörde, deren Anordnung, verfügung oder maßnahme ange-
fochten ist

c) tag der entscheidung der behörde, deren Anordnung, verfügung oder maßnahme 
angefochten ist

6. erledigt am

7. rechtsbeschwerde/nichtzulassungsbeschwerde eingelegt am

8. bemerkungen

9. Jahr der Weglegung

erläuterungen:

1. bei den für bemerkungen vorgesehenen Angaben kann auf Anordnung der Präsi-
denten oder des Präsidenten des oberlandesgerichts auch die Art der erledigung 
vermerkt werden.

2. bei einsprüchen gegen bußgeldverfahren nach dem gesetz gegen Wettbewerbsbe-
schränkungen sind Abgaben innerhalb des gerichts besonders kenntlich zu machen.

3. bußgeldverfahren nach § 98 enWg sind besonders kenntlich zu machen.”

 25. muster 34 wird durch folgende Liste 34 ersetzt:

„Liste 34 (§ 18 Abs. 1)

Register für Privatklage- und Bußgeldsachen des Amtsgerichts Bs, OWi

Zu erfassen sind:

1. tag des eingangs der ersten schrift

2. name, Wohnort der Privatklägerin/des Privatklägers, der/des beschuldigten, betrof-
fenen

3. Jährlich fortlaufende nummer der Privatklagen (bs)

4. Jährlich fortlaufende nummer der

a) erzwingungshaftanträge

b) Anträge auf gerichtliche entscheidung nach § 25a Abs. 3 stvg

c) sonstigen rechtsbehelfe gegen maßnahmen der verwaltungsbehörden 
(§ 62 Abs. 1 satz 1 oWig)

d) sonstigen Anträge und entscheidungen nach dem oWig

5. Jahr der Aktenweglegung

6. bemerkungen

erläuterungen:

1. 1sind mehrere beschuldigte oder betroffene vorhanden, sind diese durch kleine 
lateinische buchstaben oder auf sonst geeignete Weise zu unterscheiden. 2der 
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name des beschuldigten oder betroffenen, nach welchem das verfahren benannt 
ist, ist zuerst zu erfassen. 3die Angabe des Wohnorts kann unterbleiben, wenn un-
zuträglichkeiten nicht zu besorgen sind. 4Übernimmt die staatsanwaltschaft die ver-
folgung, so ist dies bei ziffer 5 zu vermerken und die sache als erledigt zu behandeln.

2. 1die zählung bei den ziffern 3 und 4 beginnt jeweils mit nr. 1. 2die nummern bei 4. a, 
4. b, 4. c und 4. d laufen gemeinschaftlich (springnummern).

3. eine neuerfassung erfolgt, wenn eine zurückgewiesene Privatklage von neuem ange-
bracht wird.

4. in Fällen der vollstreckung einer strafe aus einem urteil in Privatklagesachen oder 
einer erzwingungshaft ist bei ziffer 5 das vrs-Aktenzeichen der staatsanwaltschaft 
oder in Jugendsachen das vrJs-Aktenzeichen zu vermerken.

5. Wird in nur einem Antragsschreiben die Anordnung der erzwingungshaft für mehrere 
bußgeldbescheide beantragt, so ist gleichwohl von mehreren selbständigen Anträ-
gen auszugehen, die für jeden bußgeldbescheid getrennt unter einer jeweils neuen 
laufenden nummer zu erfassen sind.”

 26. das muster 34a wird aufgehoben.

 27. Liste 35 wird wie folgt neu gefasst:

„Liste 35 (§ 18 Abs. 2)

einzelne richterliche Anordnungen des Amtsgerichts Gs

Zu erfassen sind:

1. tag des eingangs der ersten schrift

2. name und Wohnort der oder des beschuldigten, betroffenen oder beteiligten

3. Laufende nummer

4. Antragsstellende/ersuchende behörde und Aktenzeichen

5. ggf. Jahr der Weglegung

6. bemerkungen (verbleib der Akten,)

erläuterungen:

1. sind in einer sache mehrere Personen beschuldigt, betroffen oder beteiligt, so sind 
ihre Personendaten unter derselben nummer (z. b. durch voranstellen kleiner latein-
ischer buchstaben) zu registrieren.

2. Anträge auf Anordnung der untersuchungshaft nach § 112 stPo oder der unterbrin-
gung nach § 126a stPo gegen mehrere Personen innerhalb eines ermittlungsver-
fahrens sind getrennt zu registrieren.

3. 1eine Angelegenheit ist stets dann neu zu registrieren, wenn das gericht sich nach er-
gangener entscheidung mit der sache erneut befasst. 2Wird gegen die entscheidung 
des gerichts beschwerde eingelegt, so unterbleibt eine neuerfassung. 3Werden nach 
satz 1 in einer haftsache mehrere erfassungen erforderlich, so ist die Angelegenheit 
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unter dem Aktenzeichen der ersten erfassung weiterzuführen (§ 18 Abs. 2 satz 3); bei 
der neuerfassung ist das Aktenzeichen bei den für „bemerkungen” vorgesehenen 
Angaben zu vermerken.

4. 1haftbegleitende maßnahmen sind nicht zu registrieren. 2zu den haftbegleitenden 
maßnahmen zählen alle gerichtlichen entscheidungen, die dem vollzug der untersu-
chungshaft dienen, insbesondere:

 1. briefkontrolle,

 2. erteilung von besuchserlaubnissen,

 3. die Auferlegung von beschränkungen nach § 119 stPo,

 4. gerichtliche entscheidungen nach § 119a stPo gegen behördliche maßnahmen 
und entscheidungen im untersuchungshaftvollzug,

 5. entscheidungen zur reihenfolge der vollstreckung der untersuchungshaft oder 
anderen freiheitsentziehenden maßnahmen nach § 116b satz 2, 2. halbsatz stPo,

 6. disziplinarmaßnahmen,

 7. Pflichtverteidigerbestellungen für beschuldigte, gegen die untersuchungshaft 
oder eine andere unterbringung nach § 126a oder § 275a Ab. 6 stPo vollstreckt 
wird (§ 140 Abs. 1 nummer 4, § 141 Abs. 4 stPo) sowie die entsprechenden 
Folgeentscheidungen,

 8. Kontrollen von blut und urin auf einen möglichen Konsum von betäubungsmit-
teln,

 9. entscheidungen über ärztliche behandlung außerhalb der JvA,

 10. entscheidungen über die beschäftigung innerhalb der JvA,

 11. die genehmigung eines dolmetschers für den verkehr zwischen verteidiger und 
inhaftiertem beschuldigten auf staatskosten sowie

 12. genehmigungen von Fahrten des verteidigers zum inhaftierten beschuldigten auf 
staatskosten.

 28. muster 38 wird durch folgende Liste 38 ersetzt:

„Liste 38 (§ 41 Abs. 1 Buchst. a)

Register für Berufungen/Revisionen in Privatklagesachen 
des Landgerichts Ps/Oberlandesgerichts Vs

Zu erfassen sind:

1. Fortlaufende nummer

2. gericht, dessen urteil angefochten ist

a) sitz

b) Aktenzeichen

c) tag der entscheidung

3. name

a) der Privatklägerin, des Privatklägers
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b) der Angeklagten, des Angeklagten

4. tag der Abgabe der Akten

5. bemerkungen

erläuterungen:

1. 1hat die staatsanwaltschaft die verfolgung übernommen, so gehört die sache nicht 
in das vorliegende, sondern in das von der staatsanwaltschaft geführte Js register 
oder ss-register. 2die Übernahme der verfolgung durch die staatsanwaltschaft ist 
bei nummer 5 zu vermerken.

2. eine erneute erfassung erfolgt bei dem oberlandesgericht, wenn eine in die beru-
fungsinstanz zurückverwiesene sache abermals in die revisionsinstanz gelangt.”

 29. die erläuterung nr. 8 zu Liste 39 wird gestrichen.

 30. satz 2 der erläuterung nr. 1 zu Liste 41 wird gestrichen.

 31. muster 42 wird durch folgende Liste 42 ersetzt:

„Liste 42 (§ 18 Abs. 7, § 41 Abs. 4)

Kalender für Hauptverhandlungen in Strafsachen und Bußgeldsachen

Zu erfassen sind:

1. terminstunde

2. name der Angeklagten, des Angeklagten, der betroffenen, des betroffenen

3. bezeichnung der straftat, ordnungswidrigkeit

4. Aktenzeichen

5. bemerkungen

erläuterungen:

1. die Liste ist für jeden terminstag besonders anzulegen.

2. 1unter ziffer 5 ist der tag zu erfassen, an dem das mit gründen versehene, von 
der richterin, dem richter oder den richterinnen/richtern unterschriebene urteil der 
geschäftsstelle übergeben wird. 2bei spruchkörpern, die mit mehr als einer beruf-
srichterin oder einem berufsrichter besetzt sind, ist unter ziffer 5 zusätzlich der tag 
zu vermerken, an dem die berichterstatterin oder der berichterstatter das nur von ihr 
oder ihm unterschriebene urteil der geschäftsstelle übergibt.”
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 32. muster 43 wird durch folgende Liste 43 ersetzt:

„Liste 43 (§ 42 Abs. 1)

Verfahren vor der Strafvollstreckungskammer StVK

Zu erfassen sind:

1. Laufende nummer

2. name, vorname und geburtsdatum der verurteilten oder des verurteilten

3. sitz und Aktenzeichen der staatsanwaltschaft

4. vollzugseinrichtung

5. datum der Aktenweglegung

6. bemerkungen

erläuterungen:

1. 1Jede nach § 78a gvg zur zuständigkeit der strafvollstreckungskammern gehörige 
Angelegenheit ist gesondert zu erfassen. 2dies gilt auch, wenn gleichzeitig mehrere 
Angelegenheiten eines verurteilten anhängig werden.

2. 1eine Prüfung der Aussetzung der vollstreckung des restes einer Freiheitsstrafe zur 
bewährung (§§ 57, 57a stgb) ist nicht neu zu erfassen, solange eine vorangegan-
gene Prüfung noch nicht rechtskräftig durch Ablehnung oder Widerruf abgeschlos-
sen ist. 2im Falle des § 454b Abs. 3 stPo ist jede zu vollstreckende entscheidung ge-
sondert zu erfassen, die in die gleichzeitig zu treffende entscheidung einzubeziehen 
ist.

3. 1mit der Aussetzung des strafrestes wird das verfahren bis zur rechtskräftigen ents-
cheidung über den Widerruf oder den straferlass fortgeführt. 2Anträge und maß-
nahmen, die sich auf eine noch nicht rechtskräftig durch straferlass oder Widerruf 
erledigte strafaussetzung oder Aussetzung des strafrestes beziehen, insbesondere 
die Änderung der bewährungszeit, die bestellung eines bewährungshelfers, die 
erteilung von Auflagen oder Weisungen, der Widerruf der Aussetzung und die An-
rechnung erfüllter Auflagen, jedoch auch der erlass der strafe nach Ablauf der be-
währungszeit und der Widerruf des straferlasses sind nicht neu zu erfassen.

4. 1ist nach rechtskräftigem Widerruf der Aussetzung des strafrestes später erneut über 
die Aussetzung eines strafrestes zu entscheiden, ist das verfahren neu zu erfassen. 
2im Falle der erneuten Aussetzung des nunmehrigen strafrestes gilt erläuterung 3 
entsprechend

5. 1Jede Prüfung der weiteren vollstreckung der unterbringung (§ 67e stgb) ist neu zu 
erfassen. 2Wird die weitere vollstreckung zur bewährung ausgesetzt, gelten erläuter-
ungen 3 und 4 entsprechend.

6. 1die erste bestellung eines bewährungshelfers in Führungsaufsichtsverfahren ist 
nach § 42 Abs. 1 zu erfassen; zur erfassung bei der Führungsaufsichtsstelle siehe 
§ 41 Abs. 6. 2nachfolgende Anträge und maßnahmen, insbesondere die bestellung 
eines anderen bewährungshelfers, Weisungen an den verurteilten und entscheidun-
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gen über die dauer, die beendigung, das entfallen oder das ruhen der Führungsauf-
sicht sind nicht neu zu erfassen.

7. 1Abgaben ohne sachliche verfügung an ein anderes gericht oder eine andere 
strafvollstreckungskammer sind besonders zu kennzeichnen. 2dies gilt nicht für Ab-
gaben an das Wohnsitzgericht nach § 462a Abs. 2 satz 2 stPo.”

 33. muster 45 wird durch folgende Liste 45 ersetzt:

„Liste 45 (§ 41 Abs. 3) 

Kalender für Haftprüfungen des Oberlandesgerichts

Zu erfassen sind:

1. Aktenzeichen

2. staatsanwaltschaft

3. name der beschuldigten, des beschuldigten

4. tag des eingangs der Akten beim oLg

5. tag der nächsten haftprüfung

6. Akten liegen vor

a. der vorsitzenden, dem vorsitzenden

b. der berichterstatterin, dem berichterstatter

c. der geschäftsstelle

7. bemerkungen

 34. Liste 52 wird um folgende erläuterung ergänzt:
„4. hier sind nur verfahren über strafbefehlsanträge nach § 407 Abs. 1 stPo zu regis t-

rieren.”

 35. in Liste 53 wird in nr. 5 sowie in der erläuterung die Angabe „§ 114b” durch die Angabe 
„§ 114c” ersetzt.

 36. in Liste 56 wird die Angabe „(18 Abs. 8)” durch die Angabe „(§ 18 Abs. 9)” ersetzt.
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 37. Liste 60 wird wie folgt neu gefasst:

„Liste 60 (§ 50a)

Vorverfahren in Berufsgerichts-, Anwaltsgerichts- 
und Disziplinarsachen

Zu erfassen sind:

1. Jährlich fortlaufende nummer,

2. tag des eingangs der ersten schrift,

3. name, Amtsbezeichnung (beruf) und Wohnort der/des betroffenen,

4. bezeichnung der Angelegenheit,

5. a) erledigung des vorverfahrens durch einstellung des verfahrens am

b) erledigung des vorverfahrens durch einleitung des gerichtlichen verfahrens am,

6. Aktenzeichen der hauptakten,

7. handakten angelegt am,

8. bemerkungen.

erläuterungen:

1. es werden bezeichnet

a) die anwaltsgerichtlichen verfahren gegen rechtsanwältinnen/anwälte mit – ev

b) die berufsgerichtlichen verfahren gegen steuerberaterinnen/berater mit – stv

c) die berufsgerichtlichen verfahren gegen Wirtschaftsprüferinnen/prüfer mit – Wiv

die verfahren zu a) bis c) werden unter getrennter nummernfolge erfasst.

2. es sind auch solche vorgänge zu erfassen, die Anlass zur Prüfung der Frage ergeben, 
ob ein gerichtliches verfahren einzuleiten ist.

3. bei der staatsanwaltschaft des gerichts, bei dem der Anwaltsgerichtshof eingerich-
tet ist, sind auch die in zweiter instanz anhängig werdenden verfahren zu erfassen, in 
denen in erster instanz eine staatsanwaltschaft mitgewirkt hat.

4.  ist in einer stv-sache die betroffene Person eine zeichnungsberechtigte vertreterin 
oder ein zeichnungsberechtigter vertreter einer steuerberatungsgesellschaft, so ist 
bei den für name, Amtsbezeichnung (beruf) und Wohnort der/des betroffenen vorge-
sehenen Angaben auch der name der steuerberatungsgesellschaft zu erfassen.

5. Anträge auf ergänzung eines bereits vorliegenden Antrags auf einleitung eines berufs- 
gerichtlichen verfahrens wegen weiterer berufspflichtverletzungen und Wieder-
aufnahmeanträge sind neu zu erfassen.

6. Abgaben innerhalb der behörde sind besonders kenntlich zu machen.”
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 38. Liste 61 wird wie folgt geändert:

a) die erläuterung A.3 wird wie folgt gefasst:
„bei Anträgen auf gerichtliche entscheidung in disziplinarverfahren und in verwal-

tungsrechtlichen notarsachen sind bei den für die bezeichnung der Angelegenheit 
vorgesehenen Angaben die stelle, deren entscheidung angefochten ist, deren Ak-
tenzeichen und der tag der entscheidung anzugeben.”

b) die erläuterung c wird wie folgt gefasst:
„bei den für die bezeichnung der Angelegenheit vorgesehenen Angaben ist anzuge-

ben, ob es sich bei der Angelegenheit um ein disziplinarverfahren, eine verwaltung-
srechtliche notarsache oder einen Antrag auf gerichtliche entscheidung handelt.”

 39. Liste 62 wird wie folgt geändert:

a) nr. 5c wird wie folgt gefasst:
„c) Jährlich fortlaufende nummer der Anträge auf gerichtliche entscheidung”

b)  es wird folgende nr. 5d eingefügt:
„d) Jährlich fortlaufende nummer der verwaltungsrechtlichen Anwaltssachen”

c) satz 2 der erläuterung A.1 wird wie folgt gefasst:
„1. die verfahrensarten der nr. 5a bis d werden unter gemeinsamer nummernfolge 

erfasst.”

II.

dieser runderlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in Kraft.
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Nr. 7 Anforderungsprofile für die Tätigkeiten im Justizvollzug gemäß Kapitel III, Ziffer 3 
des Personalentwicklungskonzepts für den hessischen Justizvollzug vom 1.7.2011. 
Rderl. d. HMdJIe v. 02.01.2014 (4402 – IV/A2 – 2009/6280 – IV/A) – JMBl. S. 66 –

– Gült.-Verz. Nr. 32, 245 –

I. Vorbemerkung

II. Begriffsdefinitionen

III Aufgabenkurzbeschreibungen und Anforderungsprofile

I. Vorbemerkung

die optimale besetzung von Funktionen, d.h. die richtige Person am richtigen Platz, ist der 
schlüssel für eine erfolgreiche Aufgaben- und zielerfüllung im Justizvollzug. die Auswahl ei-
ner bewerberin oder eines bewerbers erfolgt unter systematischem Abgleich von eignungs-
potenzial der bewerberinnen und bewerber mit den festgelegten Anforderungen und unter 
einbeziehung des orientierungsrahmens.

die qualitativen Anforderungen an eine Funktion werden durch Anforderungsprofile definiert. 
sie legen fest, welche persönlichen und fachlichen Fähigkeiten nach Art und Ausbringungs-
grad von den bewerberinnen und bewerbern erbracht werden müssen und ermöglichen 
somit einen systematischen Abgleich zwischen eignungspotenzial und Anforderungen.

die Anforderungsprofile untergliedern sich in

– Aufgabenkurzbeschreibung,

– fachliche und methodische Anforderungen,

– persönliche und soziale Anforderungen,

– herausgehobene Anforderungen.

Auf der grundlage der Aufgabenkurzbeschreibungen sind in jeder Justizvollzugsbehörde 
ausführliche, die anstaltsspezifischen gegebenheiten berücksichtigende Aufgabenbeschrei-
bungen zu fertigen. hingegen sind die fachlichen, methodischen, persönlichen, sozialen und 
herausgehobenen Anforderungen für alle Justizvollzugsbehörden verbindlich.

die fachlichen und methodischen Anforderungen geben Aufschluss über die bildungsvor-
aussetzungen und die erwarteten Fachkenntnisse.

die persönlichen und sozialen Anforderungen orientieren sich an den richtlinien über die 
dienstliche beurteilung der beamtinnen und beamten im Justizvollzugsdienst des Landes 
hessen.

it-Kenntnisse sind unabdingbare grundvoraussetzung für eine tätigkeit im Justizvollzug 
und deshalb nicht in den Anforderungsprofilen enthalten.

den herausgehobenen Anforderungen ist ein höheres gewicht beizumessen.
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die Anforderungsprofile sind bestandteil jeder Ausschreibung und definieren die Auswahlkri-
terien für das besetzungsverfahren. beurteilungen und besetzungsberichte der behörden-
leitungen sowie der orientierungsrahmen sind zu berücksichtigen, ebenso die besonderen 
Anforderungen des hessischen gleichberechtigungsgesetzes und des schwerbehinderten-
gesetzes.

II. Begriffsdefinition

– Auffassungsgabe
sie oder er besitzt die Fähigkeit – auch neue – sachverhalte und zusammenhänge schnell 
und richtig zu erfassen und das Wesentliche herauszufinden.

– Ausdrucksfähigkeit
sie oder er kann sich mündlich und schriftlich präzise, gewandt und überzeugend aus-
drücken, geht aktiv auf menschen zu, kann sich auf das sprachverständnis und auf die 
Aufnahmefähigkeit der gesprächspartnerin oder des gesprächspartners einstellen, ist 
freundlich und verbindlich im umgang, findet Akzeptanz bei anderen, kommuniziert ziel-
gerichtet, stellt durch das eingehen auf andere beteiligte und umgangsformen ein po-
sitives Kommunikationsklima her und fördert dadurch den ergebnisorientierten gedan-
kenaustausch zwischen den beteiligten. sie oder er ist in der Lage, informationen auf 
strukturierte Weise unter berücksichtigung der empfängerin oder des empfängers, des 
Kontexts sowie der regeln der rechtschreibung und grammatik schriftlich darzustellen 
und strategien für die Kommunikation zu entwickeln und umzusetzen.

– Belastbarkeit
sie oder er nimmt belastungen an und kann sie aushalten, behält in schwierigen situa-
tionen den Überblick und versucht, Probleme sachorientiert zu lösen und behält auch in 
schwierigen situationen den geforderten Leistungsstandard. sie oder er ist in der Lage mit 
veränderungen jeglicher Art umzugehen.

– Betriebswirtschaftliches Denken und Handeln
sie oder er handelt kostenbewusst, setzt ressourcen unter berücksichtigung der strate-
gischen ziele ökonomisch ein, hat die Fähigkeit, die wirtschaftlichen Auswirkungen von 
maßnahmen einzuschätzen und so zu steuern, dass das Kosten-nutzen-verhältnis opti-
miert wird.

– einfühlungsvermögen
sie oder er hat die Fähigkeit, sich in die situation anderer zu versetzen und auf die eigen-
heiten und persönlichen handlungsweisen anderer Personen verständnisvoll zu reagieren. 
dies zeigt sich in einem verhalten, das auf andere rücksicht nimmt und deren sichtweise 
der situation bei eigenen entscheidungen und handlungen einbezieht. sie oder er findet 
für alle Probleme oder situationen Lösungen oder entwickelt Lösungsansätze und berät 
die mitarbeiterinnen und mitarbeiter.
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– entscheidungskompetenz
sie oder er trifft entscheidungen zielsicher, eigenständig und unmittelbar unter Abwägung 
der wesentlichen Fakten und ist bereit, die damit verbundenen risiken zu tragen. sie oder 
er begründet und überprüft entscheidungen.

– Führungskompetenz/-erfolg
sie oder er beherrscht Führungsstile und -techniken, kann diese situationsgerecht an-
wenden, delegiert Aufgaben und verantwortung in kooperativer Weise, beurteilt mitar-
beiterinnen und mitarbeiter fundiert, gibt ihnen Feedback und fördert ihre entwicklung. 
sie oder er setzt mitarbeiterinnen und mitarbeiter erfolgsorientiert, sach- und Arbeitsmittel ef-
fizient ein, plant und realisiert Arbeitsprozesse systematisch und ergebnisorientiert, informiert 
vorgesetzte, andere Führungskräfte und mitarbeiterinnen und mitarbeiter rechtzeitig und der 
jeweiligen Aufgabenstellung angemessen, vereinbart ziele und verfolgt deren erreichung. 
sie oder er kontrolliert und steuert den verlauf von Arbeitsprozessen und ergebnissen, 
erkennt rechtzeitig zielabweichungen und leitet notwendige maßnahmen ein.

– Initiative
sie oder er handelt eigenmotiviert, setzt sich ziele, engagiert sich aus eigenem Antrieb für 
deren realisierung, plant und realisiert eigenverantwortlich, zeigt bereitschaft mehr zu tun, 
als unbedingt notwendig ist, informiert sich umfassend und ausführlich, analysiert Fehler 
und nutzt sie als chance.

– Konfliktmanagement
sie oder er ist in der Lage, konstruktiv Kritik zu üben und anzunehmen sowie im sinne 
einer ergebnisorientierung eigene interessen und befindlichkeiten zurückzustellen. sie 
oder er findet Lösungsansätze, erarbeitet Kompromissvorschläge, trifft vereinbarungen 
zur sicherstellung einer vertrauensvollen zusammenarbeit.

– Kreativität
sie oder er hat die Fähigkeit neue ideen zu entwickeln und umzusetzen, über den bis-
herigen erfahrungshorizont hinauszugehen, offen zu sein gegenüber neuen themen und 
vorschlägen und neuen sichtweisen raum zu geben. 

– Organisationsfähigkeit
sie oder er besitzt die Fähigkeit zu vorausschauender planvoller, ergebnis- und zielorien-
tierter Aufgabenerledigung. sie oder er ist bereit, für die in ihrem oder seinem zukünftigen 
zuständigkeitsbereich liegenden Abläufe verantwortung zu tragen.

– Pädagogische/didaktische Fähigkeiten
sie oder er ist in der Lage zu lehren und zu unterrichten, inhalte und Wissen unter verwen-
dung entsprechender techniken und methoden zu vermitteln.

– Repräsentationsfähigkeit
sie oder er ist in erscheinungsbild und rhetorik in der Lage, ihre oder seine behörde in der 
Öffentlichkeit angemessen zu vertreten.
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– Servicebewusstsein
sie oder er richtet die Arbeit empfängerorientiert aus, pflegt auch in schwierigen situatio-
nen verbindliche umgangsformen, ist jederzeit ansprechbar und stets bereit an Lösungs-
modellen mitzuarbeiten.

– Soziale Kompetenz
soziale Kompetenz umfasst soziales verhalten, einfühlungsvermögen, verhandlungsge-
schick/Fähigkeit sich durchzusetzen, teamfähigkeit und zusammenarbeit.

sie oder er hat die bereitschaft zur uneingeschränkten zusammenarbeit mit anderen 
bediensteten, auf andere einzugehen und zur verbesserung und Aufrechterhaltung der 
zusammenarbeit, zeit und Arbeit zu investieren, informationen weiterzugeben, erfahrun-
gen auszutauschen und persönliche interessen zurückzustellen. sie oder er stellt eige-
ne Kenntnisse zur verfügung, erarbeitet mit anderen gemeinsame Lösungen, akzeptiert 
standpunkte und meinungen anderer, bezieht sie ein, greift deren ideen auf und führt sie 
weiter, ist in der Lage, konstruktive Kritik angemessen zu äußern sowie die zusammenar-
beit zu fördern und zu verbessern. sie oder er ist teamfähig, besitzt einfühlungsvermögen 
und zeigt verständnis im umgang mit vorgesetzten, Kollegen und gefangenen.

sie oder er erkennt Wünsche und Absichten anderer, beobachtet reaktionen der ge-
sprächspartnerinnen und gesprächspartner und präsentiert das für sie Wesentliche. sie 
oder er hat die Fähigkeit, eigene vorstellungen und ziele oder diejenigen der organisati-
onseinheit durchzusetzen oder andere davon zu überzeugen.

– Verantwortungsbewusstsein/Verantwortungsbereitschaft
sie oder er ist bereit verantwortung für die ziele der organisationseinheit oder für ein-
zelne Aufgaben zu übernehmen, bedenkt die Folgen seines handelns oder unterlassens 
genau und gründlich, geht gewissenhaft und schnell an die Lösung von Aufgaben heran 
und schätzt die Folgen ihres oder seines handelns ein, erkennt kritische situationen und 
handelt problemlösungsorientiert.
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III. Anforderungsprofile

 1 Anstaltsleitung

 2 geschäftsleitung

 3 Assistenz der geschäftsleitung

 4 sachgebietsleitung Arbeitswesen in einer Justizvollzugsanstalt

 5 sachgebietsleitung versorgungswesen in einer Justizvollzugsanstalt

 6 sachbearbeitung Arbeits- oder versorgungswesen in einer Justizvollzugsanstalt

 7 sachgebietsleitung vollzugsgeschäftsstelle

 8 sachbearbeitung vollzugsgeschäftsstelle

 9 Leitung eines verwaltungs-competence-centers (vcc)

 10 sachgebietsleitung Personal- und allgemeine verwaltung in einem vcc

 11 sachbearbeitung Personal- und allgemeine verwaltung in einem vcc

 12 sachgebietsleitung rechnungswesen in einem vcc

 13 sachbearbeitung rechnungswesen in einem vcc

 14 sachgebietsleitung versorgungswesen in einem vcc

 15 sachbearbeitung versorgungswesen in einem vcc

 16 sachgebietsleitung controlling in einem vcc

 17 sachbearbeitung controlling in einem vcc

 18 sachbearbeitung datenverarbeitung

 19 sachgebietsleitung „organisation und dienstplanung”

 20 sachbearbeitung „organisation und dienstplanung”

 21 dienstkleidungskoordination

 22 vollzugsabteilungsleitung

 23 vollzugsabteilungsassistenz gehobener dienst

 24 vollzugsabteilungsassistenz mittlerer dienst

 25 Psychologischer dienst

 26 sozialdienst

 27 sachgebietsleitung sicherheitsdienst

 28 bereichsleitung sicherheitsdienst

 29 Ausbildungsleitung für den allgemeinen vollzugsdienst

 30 sachbearbeitung dienstplanung

 31 bereichsleitung

 32 stations- oder Wohngruppendienst

 33 Koordination einer funktionsabhängigen dienstgruppe

 34 Leitung Kammer

 35 Leitung Küche

 36 zentrale

 37 Außenpforte

 38 besuch
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 39 Kammer

 40 Küche

 41 transport- und Fahrdienst

 42 Leitung gefangenensammeltransport

 43 transportleitung gefangenensammeltransport

 44 transportbegleitung gefangenensammeltransport

 45 hundeführerin/hundeführer

 46 betriebsleitung Ausbildungsbetriebe

 47 betriebsleitung eigen, versorgungs-, und unternehmerbetriebe

 48 bereichsleitung Werkhof

 49 Werkdienst

 50 sachgebietsleitung schul- und Weiterbildung

 51 Pädagogischer dienst

 52 beauftragte oder beauftragter für den berufsschulbereich

 53 Leitung überregionale Ausbildungsstätten

 54 Leitung eines medizinischen competence-centers (mcc)

 55 Leitung zentralkrankenhaus

 56 sachgebietsleitung medizinische versorgung

 57 Ärztlicher dienst/zahnärztlicher dienst

 58 Leitung Krankenpflegedienst

 59 Krankenpflegedienst

 60 zahnmedizinische Fachangestellte/zahnmedizinischer Fachangestellter

 61 sportlehrerin/sportlehrer

 62 sportübungsleiterin/sportübungsleiter

 63 Leitung der Aus- und Fortbildungsstätte für Justizvollzugsbedienstete des Landes 
hessen – h.b. Wagnitz-seminar –

 64 Abteilungsleitung Ausbildung der Aus- und Fortbildungsstätte für Justizvollzugsbe-
dienstete des Landes hessen – h.b. Wagnitz-seminar –

 65 Abteilungsleitung Fortbildung der Aus- und Fortbildungsstätte für Justizvollzugsbe-
dienstete des Landes hessen – h.b. Wagnitz-seminar –

 66 hauptamtliche Lehrkraft der Aus- und Fortbildungsstätte für Justizvollzugsbedienstete 
des Landes hessen – h.b. Wagnitz-seminar –

 67 sachbearbeitung it-stelle der hessischen Justiz, Abteilung Justizvollzug

 68 Leitung Kriminologischer dienst

 69 Kriminologischer dienst

 70 Leitung der zentralen Leitstelle für das Arbeitswesen (zLA)

 71 sachbearbeitung der zentralen Leitstelle für das Arbeitswesen (zLA)
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Anforderungsprofil 1

Anstaltsleitung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Anstaltsleitung hat die gesamtverantwortung in personeller, organisatorischer, vollzu-
glicher und finanzieller hinsicht. sie entwickelt Konzepte und strategien zur behandlung, 
betreuung und versorgung der gefangenen sowie für die sicherheit und ordnung und über-
wacht deren umsetzung. sie trifft entscheidungen in vollzugsangelegenheiten von grund-
sätzlicher und/oder erheblicher bedeutung und ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – abgeschlossenes hochschulstudium oder die befähigung 
zum höheren vollzugs- und verwaltungsdienst oder eine 
vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – fundierte Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht so-
wie in den angrenzenden rechtsgebieten 

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse in der Aufbau- und Ablauforganisation

– verwaltungserfahrung

– vollzugserfahrung

– ministerielle erfahrung

– erfahrung in der Personalführung

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Führungskompetenz/-erfolg
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– initiative
– organisationsfähigkeit
– soziale Kompetenz
– entscheidungskompetenz
– Kreativität
– repräsentationsfähigkeit
– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Herausgehobene Anforderungen:
– Führungskompetenz/-erfolg
– organisationsfähigkeit
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– soziale Kompetenz
– entscheidungskompetenz
– repräsentationsfähigkeit

Anforderungsprofil 2

Geschäftsleitung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die geschäftsleitung verwaltung ist zuständig für die organisation, Koordination und Kont-
rolle der verwaltungsabläufe in der Anstalt und in der zusammenarbeit mit dem zuständigen 
verwaltungs-competence-center (vcc). sie stößt grundsatz- und einzelangelegenheiten 
auf dem gebiet der Personalverwaltung sowie der haushalts- und budgetangelegenheiten 
an und bereitet diese zur umsetzung durch das vcc vor. sie trägt verantwortung für die 
umsetzung der neuen verwaltungssteuerung und ist vorgesetzte oder vorgesetzter der be-
diensteten der verwaltung der Justizvollzugsanstalt. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im Personal- und tarifrecht

– gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht

– gute Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse auf dem gebiet der Personalentwicklung

– Kenntnisse in der betriebswirtschaftslehre

– gute Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

– verwaltungserfahrung

– erfahrung in der Personalführung

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Führungskompetenz/-erfolg
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– organisationsfähigkeit
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– initiative
– soziale Kompetenz
– entscheidungskompetenz
– Kreativität
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
– servicebewusstsein

Herausgehobene Anforderungen:
– Führungskompetenz/-erfolg
– organisationsfähigkeit
– soziale Kompetenz

Anforderungsprofil 3

Assistenz der Geschäftsleitung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung verwaltung unterstützt die geschäftsleitung in allen verwaltungsabläu-
fen sowie in Personal-, haushalts- und budgetangelegenheiten.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

– Kenntnisse in sAP r/3

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein
– organisationsfähigkeit
– servicebewusstsein
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
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Anforderungsprofil 4

Sachgebietsleitung Arbeitswesen in einer Justizvollzugsanstalt

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung Arbeitswesen ist für die organisation der Arbeit und der Ausbildung 
der gefangenen zuständig. ihr obliegt die Führung der Arbeits- und Ausbildungsbetriebe. 
darüber hinaus ist sie verantwortlich für die Auftragsakquisition und –kalkulation und die be-
achtung der arbeitssicherheitstechnischen Anforderungen. sie ist vorgesetzte der in diesem 
bereich eingesetzten bediensteten.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse auf dem gebiet des Personalmanagements
– Kenntnisse auf dem gebiet des organisationsmanagements
– Kenntnisse auf dem gebiet des Finanzmanagements, des 

marketings und der Akquise
– Kenntnisse in den Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- 

und hygienevorschriften
– erfahrung in der vollzugsverwaltung

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– Führungskompetenz und -erfolg
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
– Kreativität
– initiative
– organisationsfähigkeit
– servicebewusstsein
– soziale Kompetenz
– Konfliktmanagement
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– entscheidungskompetenz
– repräsentationsfähigkeit

Herausgehobene Anforderungen:
– organisationsfähigkeit
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
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Anforderungsprofil 5

Sachgebietsleitung Versorgungswesen in einer Justizvollzugsanstalt

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung versorgungswesen ist verantwortlich für die wirtschaftliche versor-
gung der Justizvollzugsanstalt, für die bewirtschaftung der haushaltsmittel einschließlich 
des beschaffungswesens, die grundstücks- und hausverwaltung einschließlich der bau-
unterhaltung. sie ist vorgesetzte der bediensteten der hilfsbetriebe der hauswirtschaft, der 
Küche und der Kammer.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse auf dem gebiet des Personalmanagements
– Kenntnisse auf dem gebiet des organisationsmanagements
– Kenntnisse auf dem gebiet des Finanzmanagements
– Kenntnisse im baurecht
– Kenntnisse in den Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- und  

hygienevorschriften
– erfahrung in der vollzugsverwaltung

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– Führungskompetenz und -erfolg
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
– Kreativität
– initiative
– organisationsfähigkeit
– servicebewusstsein
– soziale Kompetenz
– Konfliktmanagement
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– entscheidungskompetenz
– repräsentationsfähigkeit

Herausgehobene Anforderungen:
– organisationsfähigkeit
– servicebewusstsein
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Anforderungsprofil 6

Sachbearbeitung Arbeits- oder Versorgungswesen in einer Justizvollzugsanstalt

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung Arbeits- oder versorgungswesen bearbeitet Angelegenheiten aus dem 
bereich des Arbeitswesens oder versorgungswesens in der zusammenarbeit mit dem jewei-
ligen verwaltungs-competence-center oder der zentralen Leitstelle für das Arbeitswesen 
(zLA).

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

– Kenntnisse in bAsis Av

– Kenntnisse in den Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- und  
hygienevorschriften

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– servicebewusstsein
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Anforderungsprofil 7

Sachgebietsleitung Vollzugsgeschäftsstelle

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung der vollzugsgeschäftsstelle ist für die organisation und durchfüh-
rung der sich auf die gefangenen beziehenden verwaltungsgeschäfte zuständig. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im strafvollstreckungsrecht

– Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– servicebewusstsein

Herausgehobene Anforderungen:

– organisationsfähigkeit
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Anforderungsprofil 8

Sachbearbeitung Vollzugsgeschäftsstelle

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung der vollzugsgeschäftsstelle ist für die durchführung der sich auf die 
gefangenen beziehenden verwaltungsgeschäfte zuständig. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im strafvollstreckungsrecht

– Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtsgebieten

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 9

Leitung eines Verwaltungs-Competence-Centers (VCC)

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung eines verwaltungs-competence-centers ist zuständig für die organisation, Ko-
ordination, Kontrolle und steuerung der verwaltungsgeschäfte (Aufbau- und Ablauforgani-
sation) im vcc, für die auf das vcc übertragenen Angelegenheiten auf dem gebiet der 
Personal- und allgemeinen verwaltung, der datenverarbeitung, des rechnungswesens, des 
versorgungswesens und des controllings sowie der haushalts- und budgetangelegenheiten. 
sie ist vorgesetzte oder vorgesetzter der sachgebiete des vcc’s.
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Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – befähigung zum höheren vollzugs- und verwaltungsdienst 
oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse und erfahrung in der Aufbau- und Ablauforgani-
sation

– gute Kenntnisse im Personal- und tarifrecht

– gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht

– gute Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse und erfahrung auf dem gebiet der Personalent-
wicklung in der öffentlichen verwaltung

– Kenntnisse in der betriebswirtschaftslehre

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

– verwaltungserfahrung

– erfahrung in der Personalführung

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– initiative

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Kreativität

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Herausgehobene Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln
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Anforderungsprofil 10

Sachgebietsleitung Personal- und allgemeine Verwaltung in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung organisiert und koordiniert die tätigkeiten im sachgebiet sowie den 
einsatz der mitarbeiterinnen und mitarbeiter. sie trägt die verantwortung für die ordnungs-
gemäße und fristgerechte bearbeitung der Personal- und der verwaltungsangelegenheiten 
sowie das organisationsmanagement unter Anwendung der einschlägigen vorschriften.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– gute Kenntnisse im beamten- und tarifrecht

– Kenntnisse in sAP r/3

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/-verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– servicebewusstsein

Herausgehobene Anforderungen:

– organisationsfähigkeit
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Anforderungsprofil 11

Sachbearbeitung Personal- und allgemeine Verwaltung in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung bearbeitet Personal-, verwaltungs- und organisationsangelegenheiten 
unter Anwendung der einschlägigen vorschriften.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse in sAP r/3

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 12

Sachgebietsleitung Rechnungswesen in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung organisiert und koordiniert die Abläufe der Finanzbuchhaltung 
(rechnungslegung, Überwachung zahlungseingänge, bearbeitung kreditorischer rechnun-
gen, Pflege der sAP-daten), der gefangenengeldverwaltung und des daraus resultierenden 
berichtswesens.
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Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– gute Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– soziale Kompetenz

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Herausgehobene Anforderungen:

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

Anforderungsprofil 13

Sachbearbeitung Rechnungswesen in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung wirkt bei den Abläufen der Finanzbuchhaltung (rechnungslegung, 
Überwachung der zahlungseingänge, bearbeitung kreditorischer rechnungen, Pflege der 
sAP-daten), der gefangenengeldverwaltung und der ordnungsgemäßen verwendung des 
budgets im kreditorischen und debitorischen bereich mit. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation
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Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 14

Sachgebietsleitung Versorgungswesen in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung versorgungswesen ist für beschaffung, vertragsangelegenheiten 
und die Abrechnung der bezüge der gefangenen zuständig und wirkt mit an der wirtschaft-
lichen versorgung der Justizvollzugsanstalten.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im haushaltsrecht

– gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse in der betriebswirtschaftslehre

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

– verwaltungs- und vollzugserfahrung sowie erfahrung in ver-
schiedenen vollzugseinrichtungen

– erfahrung in der Personalführung sowie in verschiedenen 
sachgebieten
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– Kenntnisse der Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- und 
hygienevorschriften

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz 

– entscheidungskompetenz

– Kreativität

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Herausgehobene Anforderungen:

– organisationsfähigkeit

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 15

Sachbearbeitung Versorgungswesen in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung wirkt bei beschaffung, vertragsangelegenheiten und der Abrechnung 
der bezüge der gefangenen sowie an der wirtschaftlichen versorgung der Justizvollzugs-
anstalten mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtgebieten



86

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

– Kenntnisse der Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- und 
hygienevorschriften

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 16

Sachgebietsleitung Controlling in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung controlling hat gemeinsam mit den Führungskräften die Aufgabe, 
Wege zu finden, die vollzugsbehörden in die Lage zu versetzen, zielorientiert zu steuern. die 
hauptaufgaben des controllings sind sammlung, Analyse und Aufbereitung von informatio-
nen für die entscheidungsträger sowie die erarbeitung von empfehlungen zur zielerreichung. 
dies beinhaltet insbesondere die mitwirkung bei der Finanzplanung, das berichtswesen, die 
optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation sowie das interne benchmarking. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse in der betriebswirtschaftslehre

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– gute Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3

– verwaltungs- und vollzugserfahrung in verschiedenen voll-
zugseinrichtungen
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Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– Kreativität

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– soziale Kompetenz

– organisationsfähigkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Konfliktmanagement

Herausgehobene Anforderungen:

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– soziale Kompetenz

Anforderungsprofil 17

Sachbearbeitung Controlling in einem VCC

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung controlling erfasst und pflegt stamm- und bewegungsdaten im modul 
sAP r/3 co, ihr obliegen buchungsvorgänge und die Aufbereitung von berichten für die 
sachgebietsleitung controlling.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht

– grundkenntnisse in der betriebswirtschaftslehre

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse in sAP r/3
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Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– Kreativität

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– soziale Kompetenz

– organisationsfähigkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

Anforderungsprofil 18

Sachbearbeitung Datenverarbeitung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung wirkt bei der einrichtung der dv-Arbeitsplätze in der Anstalt mit, un-
terstützt und berät die Abteilungen bei der einführung neuer Arbeitsverfahren und deren 
effiziente nutzung und Weiterentwicklung. sie weist bedienstete im umgang mit hard- und 
software ein. des Weiteren hat sie die Aufgabe, über die dienstanweisung und nutzung von 
Personal-computern und deren Programme in den hessischen vollzugsanstalten zu unter-
richten und Fehlfunktionen an geräten und software in zusammenarbeit mit dem verwal-
tungs-competence-center und der it-stelle zu beseitigen. sie ist für die datensicherung 
und die Pflege der homepage verantwortlich.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– sehr gute dv-Kenntnisse

– Kenntnisse in sAP r/3

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– vollzugs- und verwaltungserfahrung



89

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– servicebewusstsein 

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– initiative

Herausgehobene Anforderungen:

– servicebewusstsein

– soziale Kompetenz

Anforderungsprofil 19

Sachgebietsleitung „Dienstplanung und Abrechnung”

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung „dienstplanung und Abrechnung” berät und unterstützt die Justiz-
vollzugsanstalten bei der Personaleinsatzplanung, der zeitwirtschaft, der Abrechnung für die 
bediensteten des allgemeinen vollzugsdienstes und des Krankenpflegedienstes sowie bei 
Konzeptentwürfen zur Auf- und Ablauforganisation, der erstellung und Fortschreibung von 
stellenbesetzungsplänen, Änderung und Überprüfung der schichtpläne und schichtdiens-
ten unter zuhilfenahme der Assistenzprogramme oPA und sPA und implementiert diese in 
das Fachverfahren sP-expert.

sie ist auch für Arbeitstagungen und vor-ort-betreuung der sachbearbeiterinnen und sach-
bearbeiter dienstplanung zuständig und initiiert die Weiterentwicklung der Anwendersoft-
ware sP-expert im bereich Personaleinsatzplanung, zeitwirtschaft und Abrechnung.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse in sP-expert

– Kenntnisse in sAP-hr
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– Kenntnisse in operation hours Assistant (oPA)

– Kenntnisse in shift Plan Assistant (sPA)

– erfahrung in der vollzugsverwaltung

– erfahrung bei der Ausgestaltung der behörden- und Ablauf-
organisation

– fundierte Kenntnisse in der entwicklung von schichtplänen

– Kenntnisse im verwaltungs-, Arbeitsrecht (insbesondere 
beamten- und tarifrecht) und haushaltsrecht sowie in den 
angrenzenden rechtsgebieten

Persönliche und soziale Anforderungen

– organisationsfähigkeit

– Ausdrucksfähigkeit

– Führungskompetenz und -erfolg

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Auffassungsgabe 

– Kreativität 

– initiative

– soziale Kompetenz

– belastbarkeit

– Konfliktmanagement

Herausgehobene Anforderungen:

– Kreativität

– initiative 
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Anforderungsprofil 20

Sachbearbeitung „Dienstplanung und Abrechnung”

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung „dienstplanung und Abrechnung” wirkt bei der unterstützung der 
Justizvollzugsanstalten in bezug auf die Personaleinsatzplanung, die zeitwirtschaft und die 
Abrechnung der bediensteten des allgemeinen vollzugsdienstes und des Krankenpflege-
dienstes mit. sie unterstützt die sachgebietsleitung bei der beratung der Justizvollzugs-
anstalten zur erstellung von Konzeptentwürfen zur Auf- und Ablauforganisation, der erstel-
lung und Fortschreibung von stellenbesetzungsplänen, der Änderung und Überprüfung der 
schichtpläne und schichtdienste unter zuhilfenahme der Assistenzprogramme oPA und 
sPA und implementiert diese in das Fachverfahren sP-expert. sie wirkt an der betreuung 
der sachbearbeiterinnen und sachbearbeiter dienstplanung sowie der Weiterentwicklung 
der Anwendersoftware sP-expert im bereich Personaleinsatzplanung, zeitwirtschaft und 
Abrechnung mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse in sP-expert

– Kenntnisse in sAP-hr

– Kenntnisse in operation hours Assistant (oPA)

– Kenntnisse in shift Plan Assistant (sPA)

– erfahrung in der vollzugsverwaltung

– erfahrung bei der Ausgestaltung der behörden- und Ablauf-
organisation

– fundierte Kenntnisse bei der entwicklung von schichtplänen

– Kenntnisse im verwaltungs-, Arbeitsrecht (insbesondere be-
amten- und tarifrecht) und im haushaltsrecht sowie in den 
angrenzenden rechtsgebieten

Persönliche und soziale Anforderungen

– organisationsfähigkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Auffassungsgabe

– Kreativität

– initiative

– soziale Kompetenz

– belastbarkeit
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Anforderungsprofil 21

Dienstkleidungskoordination

Aufgabenkurzbeschreibung:

die dienstkleidungskoordination ist für die praxisbezogene Produkt- und Weiterentwicklung 
der dienstkleidung für den Justizvollzug und den gerichtswachtmeisterdienst zuständig. sie 
ist mitglied in Projekt- und Arbeitsgruppen der hessischen Polizei zur Produktentwicklung im 
rahmen der Länderkooperation. sie berät und unterstützt das Logistikzentrum baden-Würt-
temberg (LzbW) und das Präsidium für technik, Logistik und verwaltung der hessischen Po-
lizei (PtLv) in allen dienstkleidungsangelegenheiten, die die hessische Justiz betreffen. sie 
wirkt mit an der budgetkontrolle sowie der Fortschreibung der dienstkleidungsvorschriften. 
sie ist verantwortlich für die Lagerbestände und bedarfserhebung der ersatzbeschaffun-
gen sowie für die Pflege des online-shops und in diesem zusammenhang für die beklei-
dungskonten. sie ist zentraler Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde, das LzbW und 
PtLv sowie für alle bediensteten des Justizvollzuges und Justizwachtmeisterdienstes. sie 
überwacht die dienstkleidungskonten und berät die bediensteten in allen dienstkleidungs-
angelegenheiten.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugs-
dienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse auf dem gebiet des Finanzmanagements

– Kenntnisse auf dem gebiet des organisationsmanagements

– fundierte Kenntnisse im beschaffungswesen, im textilwe-
sen und auf dem gebiet des vergaberechts

– erfahrungen in der vollzugsverwaltung

Persönliche und soziale Anforderungen

– Auffassungsgabe

– Ausdrucksfähigkeit

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– Kreativität

– initiative

– organisationsfähigkeit

– servicebewusstsein

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement
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– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– entscheidungskompetenz

– repräsentationsfähigkeit

Herausgehobene Anforderungen:

– servicebewusstsein

– repräsentationsfähigkeit

Anforderungsprofil 22

Vollzugsabteilungsleitung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die vollzugsabteilungsleitung ist zuständig für die organisation, Koordination, steuerung 
und Kontrolle der Arbeitsabläufe und -ergebnisse der Abteilung. sie ist verantwortlich für die 
behandlung und betreuung der gefangenen einschließlich sicherheit und ordnung sowie für 
die erstellung und Fortschreibung des vollzugsplanes. sie trifft entscheidungen in vollzugs-
angelegenheiten und erstellt entwürfe von Konzepten zur vollzugsgestaltung und überwacht 
deren umsetzung.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium oder die befähigung 
zum höheren vollzugs- und verwaltungsdienst

– bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse in Personal- und tarifrecht

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

– erfahrung in der Personalführung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg 

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
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– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– initiative

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz 

– Kreativität

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Herausgehobene Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– organisationsfähigkeit 

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 23

Vollzugsabteilungsassistenz gehobener Dienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die vollzugsabteilungsassistenz unterstützt die vollzugsabteilungsleitung in allen verwal-
tungsgeschäften, insbesondere bei der bearbeitung von berichten, stellungnahmen und 
Anträgen auf gerichtliche entscheidung, einweisungsentscheidungen und Personalangele-
genheiten nach zuweisung.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

– Kenntnisse in sAP r/3

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe
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– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Anforderungsprofil 24

Vollzugsabteilungsassistenz mittlerer Dienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die vollzugsabteilungsassistenz unterstützt die vollzugsabteilungsleitung in allen verwal-
tungsgeschäften.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in 
den angrenzenden rechtsgebieten

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

– Kenntnisse in sAP r/3

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– servicebewusstsein

– betriebswirtschaftliches denken und handeln
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Anforderungsprofil 25

Psychologischer Dienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die mitarbeiterin oder der mitarbeiter im psychologischen dienst ist in der diagnostik, be-
treuung und behandlung des gefangenen tätig und betreibt Krisenintervention. sie oder er 
wirkt bei der Personalauswahl und der organisationsentwicklung mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium der Psychologie

Fachkenntnisse: – gute Fachkompetenz und berufserfahrung

– Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

Herausgehobene Anforderungen:

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

Anforderungsprofil 26

Sozialdienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die mitarbeiterin oder der mitarbeiter im sozialdienst ist in der sozialarbeiterischen oder 
sozialpädagogischen betreuung tätig. sie oder er wirkt bei der behandlungsuntersuchung, 
bei der Planung des vollzuges, deren umsetzung einschließlich der maßnahmen zur vorbe-
reitung der entlassung mit.
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Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes studium der sozialpädagogik (Fh) oder 
der sozialarbeit (Fh)

Fachkenntnisse: – Kenntnisse und erfahrungen in einzel- und gruppenarbeit

– Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht sowie in den 
angrenzenden rechtsgebieten

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– soziale Kompetenz

– Kreativität

– Konfliktmanagement

Herausgehobene Anforderungen:

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

Anforderungsprofil 27

Sachgebietsleitung Sicherheitsdienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung sicherheitsdienst ist zuständig für die entwicklung, umsetzung und 
Fortschreibung der sicherheitskonzeption und überwacht die instrumentelle, administrative 
und kooperative sicherheit der Justizvollzugsanstalt. sie trifft im Auftrag der Anstaltsleitung 
vollzugliche entscheidungen auf dem gebiet der sicherheit, soweit nicht die zuständigkeit 
der jeweiligen vollzugsabteilung betroffen ist.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – befähigung für den gehobenen vollzugs- und verwaltungs-
dienst oder vergleichbare Qualifikation
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Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und den 
angrenzenden rechtsgebieten

– vollzugserfahrung auf dem gebiet der sicherheit und ord-
nung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Kreativität

– Konfliktmanagement

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Herausgehobene Anforderungen:

– vollzugserfahrung auf dem gebiet der sicherheit und ord-
nung

– soziale Kompetenz

Anforderungsprofil 28

Bereichsleitung Sicherheitsdienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die bereichsleitung organisiert und koordiniert den Personaleinsatz des allgemeinen voll-
zugsdienstes ihres bereichs und ist in diesem rahmen für die dienstabläufe verantwortlich. 
sie ist zudem verantwortlich für alle die die instrumentelle, administrative und soziale sicher-
heit sowie ordnung ihres bereichs betreffenden Angelegenheiten.
sie unterstützt und berät die sachgebietsleitung sicherheitsdienst in allen ihren bereichen 
betreffenden Angelegenheiten und ist zuständig für die bearbeitung der abteilungsübergrei-
fenden besonderen vorkommnisse.
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Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 29

Ausbildungsleitung für den allgemeinen Vollzugsdienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Ausbildungsleitung setzt die inhalte der Ausbildungs- und Prüfungsordnungen um. sie 
regelt die durchführung der fachpraktischen Ausbildung nach dem Lehr- und stoffplan, or-
ganisiert und koordiniert die einarbeitungsbegleitung der dienstanfängerinnen und dienst-
anfänger und erstellt beurteilungen.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst,

Fachkenntnisse: – gute Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten, der Praxis des vollzuges und der vollzugs-
organisation 

– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 
gebiet der didaktik

– vollzugserfahrung
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Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

Anforderungsprofil 30

Sachbearbeitung Dienstplanung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung dienstplanung wirkt mit und berät bei der erstellung von grundlagen 
der Personaleinsatzplanung und überwacht deren einhaltung. ihr obliegen alle Angelegen-
heiten der betreuung der zeitwirtschaft in den Fachverfahren sP-expert und sAP-hr sowie 
die erstellung und Auswertung von statistiken und berichten zur Personaleinsatzplanung. 
sie ist zuständig für die einhaltung von Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugs-
dienst oder im mittleren vollzugs- und verwaltungsdienst,

Fachkenntnisse: – Kenntnisse in sP-expert

– Kenntnisse in sAP-hr

– vollzugserfahrung

– Kenntnisse im verwaltungs- und Arbeitsrecht (insbesondere 
beamten- und tarifrecht)

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse der Arbeitssicherheits- und Arbeitsschutzvor-
schriften

Persönliche und soziale Anforderungen:

– organisationsfähigkeit

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
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– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Auffassungsgabe

– initiative

– soziale Kompetenz

– belastbarkeit

– Konfliktmanagement

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 31

Bereichsleitung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die bereichsleitung organisiert und koordiniert im Auftrag der vorgesetzten den Personalein-
satz des allgemeinen vollzugsdienstes des bereiches. sie ist in diesem rahmen verantwort-
lich für die Abläufe im bereich und die sichere unterbringung, betreuung und behandlung 
der gefangenen. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung des allgemeinen vollzugs-
dienstes

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Konfliktmanagement
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Anforderungsprofil 32

Stations- oder Wohngruppendienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

der stations- oder Wohngruppendienst ist verantwortlich für die sicherheit der station oder 
Wohngruppe, die sichere unterbringung der gefangenen, deren betreuung und versorgung. 
sie oder er wirkt mit bei der behandlung der gefangenen.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

Anforderungsprofil 33

Koordination einer funktionsabhängigen Dienstgruppe

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Koordination einer funktionsabhängigen dienstgruppe (Außenpforte, besuch, zentrale) 
organisiert, koordiniert und überwacht die Abläufe in der dienstgruppe. sie ist für ihre vorge-
setzten Ansprechpartner für alle die dienstgruppe betreffenden fachlichen Angelegenheiten.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung des allgemeinen vollzugs-
dienstes
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Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Konfliktmanagement

– repräsentationsfähigkeit

– Kreativität

– initiative 

Anforderungsprofil 34

Leitung der Kammer

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung der Kammer organisiert und koordiniert im Auftrag der vorgesetzten den Per-
sonaleinsatz, die Abläufe und dienstgeschäfte in der Kammer. sie ist verantwortlich für die 
ordnungsgemäße Kontrolle der ein- und ausgehenden habe der gefangenen, die Ausga-
be und verwahrung der Anstaltskleidung, der Privatkleidung, der Wertsachen (soweit nicht 
zahlstelle) und der sonstigen habe der gefangenen.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden  
rechtsgebieten

– Kenntnisse der hygienevorschriften und Arbeitssicherheit

– vollzugserfahrung
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Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe/geistige beweglichkeit

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/-bereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 35

Leitung der Küche

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung der Küche organisiert und koordiniert im Auftrag der vorgesetzten den Per-
sonaleinsatz, die Abläufe und dienstgeschäfte in der Küche. sie ist verantwortlich für die 
sachgerechte zubereitung der Anstaltskoste unter beachtung der einschlägigen hygiene-
vorschriften, für die ordnungsgemäße Lagerung der Lebensmittel sowie die Pflege und War-
tung der gerätschaften in der Küche.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – meisterprüfung als handwerks- oder industriemeister oder 
bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden  
rechtsgebieten

– Kenntnisse der hygienevorschriften und Arbeitssicherheit
– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Führungskompetenz/-erfolg
– Auffassungsgabe/geistige beweglichkeit
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/-bereitschaft
– organisationsfähigkeit
– soziale Kompetenz
– entscheidungskompetenz
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Anforderungsprofil 36

Zentrale

Aufgabenkurzbeschreibung:

die mitarbeiterin oder der mitarbeiter organisiert und koordiniert die Abläufe und dienstge-
schäfte der zentrale und ist zuständig für die Koordination der Abläufe in der Anstalt – ins-
besondere bei besonderen vorkommnissen –. sie oder er gewährleistet die umfassende 
information ihrer oder seiner vorgesetzten.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

– beherrschung der technischen betriebseinrichtungen

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Herausgehobene Anforderungen:

– organisationsfähigkeit
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Anforderungsprofil 37

Außenpforte

Aufgabenkurzbeschreibung:

die mitarbeiterin oder der mitarbeiter organisiert und koordiniert die Abläufe und dienstge-
schäfte der Außenpforte und ist insbesondere zuständig für die ein- und Auslasskontrollen 
von Personen und Fahrzeugen. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– repräsentationsfähigkeit

Anforderungsprofil 38

Besuch

Aufgabenkurzbeschreibung:

die besuchsbeamtin oder der besuchsbeamte organisiert und koordiniert die Abläufe und 
dienstgeschäfte beim besuch, führt besuche mit den damit verbundenen Kontrolltätigkeiten 
durch.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst
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Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 39

Kammer

Aufgabenkurzbeschreibung:

die beamtin oder der beamte der Kammer wirkt mit bei der ordnungsgemäßen Kontrolle der 
ein- und ausgehenden habe der gefangenen, der Ausgabe und verwahrung der Anstalts-
kleidung, der Privatkleidung, der Wertsachen (soweit nicht zahlstelle) und der sonstigen 
habe der gefangenen. 

Fachliche und methodische Anforderungen:
bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugs-

dienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse der hygienevorschriften und Arbeitssicherheit

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit 

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– entscheidungskompetenz
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Anforderungsprofil 40

Küche

Aufgabenkurzbeschreibung:

die mitarbeiterin oder der mitarbeiter organisiert und koordiniert die Abläufe und dienstge-
schäfte der Küche und wirkt mit bei der sachgerechten zubereitung der Anstaltskost unter 
beachtung der einschlägigen hygienevorschriften. sie oder er wirkt mit an der ordnungs-
gemäßen Lagerung der Lebensmittel und der Pflege und Wartung der gerätschaften in der 
Küche.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – meisterprüfung als handwerks- oder industriemeister oder 
bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse der hygienevorschriften und Arbeitssicherheit

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– organisationsfähigkeit

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– repräsentationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

Anforderungsprofil 41

Transport- und Fahrdienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die beamtin oder der beamte des transport- und Fahrdienstes ist zuständig für die durch-
führung des gefangenentransportes und für versorgungsfahrten.
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Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

– gültige Fahrerlaubnis 

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– belastbarkeit

– organisationsfähigkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 42

Leitung Gefangenensammeltransport

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung des gefangenensammeltransportes organisiert die Abläufe, Fahrten und dienst-
geschäfte des gefangenensammeltransportes sowie die Auslastung der Fahrzeuge.

des Weiteren obliegt ihr die Überwachung der instandhaltung der Fahrzeuge, die verwah-
rung und Ausgabe der Waffen und sicherungsmittel.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

– gültige Fahrerlaubnis der Klasse d

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den einschlägige 
rechtsgebieten (ebgtv und gtv)

– betriebswirtschaftliche grundkenntnisse

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe
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– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 43

Transportleitung Gefangenensammeltransport

Aufgabenkurzbeschreibung:

die transportleitung ist zuständig für den ordnungsgemäßen, sicheren und technisch ein-
wandfreien zustand des Fahrzeuges und für die vollzähligkeit und die gebrauchsfähigkeit 
der sicherungsmittel. des Weiteren ist sie verantwortlich für die ständige und unmittelbare 
beaufsichtigung der gefangenen und des Fahrzeuges. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

– gültige Fahrerlaubnis der Klasse d

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den einschlägige 
rechtsgebieten (ebgtv und gtv)

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz
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Anforderungsprofil 44

Transportbegleitung Gefangenensammeltransport

Aufgabenkurzbeschreibung:

die transportbegleitung ist zuständig für die durchführung des gefangenensammeltrans-
portes.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

– gültige Fahrerlaubnis der Klasse d

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den einschlägige 
rechtsgebieten (ebgtv und gtv)

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

Anforderungsprofil 45

Hundeführerin oder Hundeführer

Aufgabenkurzbeschreibung:

die hundeführerin oder der hundeführer ist zuständig für Personen- und gebäudekontrol-
len unter einsatz des hierfür vorgesehenen dienst- oder gebrauchshundes. sie oder er ist 
verantwortlich für die Ausbildung, das training und die haltung der dienst-oder gebrauchs-
hunde. sie oder er wirkt mit bei der entwicklung, umsetzung und Fortschreibung der ent-
sprechenden sicherheitskonzepte.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst
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Fachkenntnisse: – erfahrung in der Ausbildung und im umgang mit gebrauchs-
hunden

– Kenntnisse in der tierhaltung

– Kenntnisse der aufzufindenden sucht-/betäubungsmittel

– Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Konfliktmanagement

– Auffassungsgabe

– Ausdrucksfähigkeit

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

Anforderungsprofil 46

Betriebsleitung Ausbildungsbetriebe

Aufgabenkurzbeschreibung:

die betriebsleitung ist für die organisation und Koordination der Arbeitsabläufe im betrieb, 
die termingerechte und ordnungsgemäße erledigung der Arbeitsaufträge und die durchfüh-
rung der fachpraktischen Ausbildung inklusive der Anleitung und der Lern- und erfolgskon-
trolle zuständig. sie ist verantwortlich für die beaufsichtigung der gefangenen, die sichere 
verwahrung von maschinen, geräten und Werkzeugen, die einhaltung der Arbeitsschutz- 
und unfallverhütungsvorschriften und wirkt bei der betreuung, behandlung und beurteilung 
der gefangenen mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – meisterprüfung als handwerks- oder industriemeister

Fachkenntnisse: – grundkenntnisse im vollzugsrecht
– Kenntnisse der Arbeitsschutz- und unfallverhütungs-

vorschriften
– grundkenntnisse im betrieblichen rechnungswesen
– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 

gebiet der didaktik
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Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 47

Betriebsleitung eigen-, Versorgungs- und unternehmerbetriebe

Aufgabenkurzbeschreibung:

die betriebsleitung ist für die organisation und Koordination der Arbeitsabläufe im betrieb, 
die termingerechte und ordnungsgemäße erledigung der Arbeitsaufträge zuständig. sie ist 
verantwortlich für die beaufsichtigung der gefangenen, die sichere verwahrung von ma-
schinen, geräten und Werkzeugen, die einhaltung der Arbeitsschutz- und unfallverhütungs-
vorschriften und wirkt mit bei der betreuung, behandlung und beurteilung der gefangenen.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – eigenbetriebe:
meisterprüfung in einem handwerklichen beruf

– versorgungsbetriebe:
meisterprüfung in einem handwerklichen beruf oder Lauf-
bahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

– unternehmerbetriebe:
Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst oder meis-
terprüfung in einem handwerklichen beruf

Fachkenntnisse: – grundkenntnisse im vollzugsrecht

– Kenntnisse der Arbeitsschutz- und unfallverhütungs-
vorschriften

– grundkenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 
gebiet der didaktik
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Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 48

Bereichsleitung Werkhof

Aufgabenkurzbeschreibung:

die bereichsleitung organisiert und koordiniert den Personaleinsatz des allgemeinen voll-
zugsdienstes (Werkaufsichtsdienst) und des Werkdienstes in ihrem bereich und ist in diesem 
rahmen für die dienstabläufe mitverantwortlich. sie ist zudem verantwortlich für alle die 
sicherheit sowie die ordnung ihres bereichs betreffenden Angelegenheiten. sie überwacht 
die beachtung der einschlägigen hygienevorschriften. Weiterhin arbeitet die bereichsleitung 
an Konzeptentwürfen zur Aufbau- und Ablauforganisation betreffend der Ausbildungs- und 
Arbeitsmöglichkeiten der gefangenen mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– erfahrung in der vollzugsverwaltung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Ausdrucksfähigkeit

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz
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– Konfliktmanagement

– Führungskompetenz und -erfolg

– Kreativität

– initiative

– entscheidungskompetenz

Anforderungsprofil 49

Werkdienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die beamtin oder der beamte des Werkdienstes ist für die termingerechte und ordnungsge-
mäße erledigung der Arbeitsaufträge, die beaufsichtigung der gefangenen, die sichere ver-
wahrung von maschinen, geräten und Werkzeugen, die einhaltung der Arbeitsschutz- und 
unfallverhütungsvorschriften zuständig und wirkt mit bei der betreuung, behandlung und 
beurteilung der gefangenen.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – meisterprüfung in einem handwerklichen beruf

Fachkenntnisse: – grundkenntnisse im vollzugsrecht

– Kenntnisse der Arbeitsschutz- und unfallverhütungs-
vorschriften

– grundkenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 
gebiet der didaktik

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz
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Anforderungsprofil 50

Sachgebietsleitung Schul- und Weiterbildung

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachgebietsleitung (Anstaltslehrerin oder -lehrer) ist zuständig für die organisation, Ko-
ordination und durchführung der beruflichen und schulischen bildung der gefangenen in der 
Justizvollzugsanstalt. sie unterrichtet und wirkt bei der vollzugsplanung mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – Lehrbefähigung für sekundarstufe i

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Kreativität

Anforderungsprofil 51

Pädagogischer Dienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

der Pädagogische dienst (Anstaltslehrerin oder –lehrer) ist zuständig für die schulische zu-
gangsdiagnostik sowie die durchführung der schulischen bildung der gefangenen in der 
Justizvollzugsanstalt. die Anstaltslehrerin oder der Anstaltslehrer unterrichtet und wirkt bei 
vollzuglichen entscheidungen mit.
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Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – Lehrbefähigung für sekundarstufe i

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– soziale Kompetenz
– Konfliktmanagement
– initiative
– Kreativität
– organisationsfähigkeit

Anforderungsprofil 52

Beauftragte oder Beauftragter Berufsschulbereich

Aufgabenkurzbeschreibung:

die oder der beauftragte berät die für den berufsschulunterricht zuständigen Lehrkräfte und 
stimmt alle berufsschulischen maßnahmen mit den zuständigen institutionen ab. sie oder er 
hat darüber hinaus noch die zuständigkeit für die Konzeptentwicklung im schulischen und 
beruflichen bildungsbereich, wirkt mit bei der Koordination der beruflichen bildungsmaß-
nahmen in den vollzugsanstalten, bei Planungsvorhaben und neueinrichtung justizvollzugs-
eigener Ausbildungsstätten sowie bei beruflichen bildungsmaßnahmen. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium oder vergleichbare 
Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht sowie in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse im außervollzuglichen bildungsbereich

– vollzugserfahrung

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 
gebiet der didaktik
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Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Kreativität

Anforderungsprofil 53

Leitung überregionaler Ausbildungsstätten

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung einer überregionalen Ausbildungsstätte ist verantwortlich für die organisation 
und Koordination der beruflichen und schulischen bildung der gefangenen, wirkt mit bei der 
vollzugsplanung, erstellt Konzepte, führt bildungsmaßnahmen durch und übt Lehrtätigkeit 
aus.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – Lehrbefähigung für die sekundarstufe i

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht sowie in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Kreativität
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Anforderungsprofil 54

Leitung eines Medizinischen Competence-Centers (MCC)

Aufgabenkurzbeschreibung:

der Leitung eines mccs obliegt die fachliche und organisatorische Koordination der Ärztin-
nen und Ärzte des jeweiligen zuständigkeitsbereichs. sie ist Ansprechpartner für die Auf-
sichtsbehörde in medizinischen Fragen. die Leitung entwickelt mit den Ärztinnen und Ärzten 
Qualitätsstandards und überwacht deren einhaltung.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium der medizin mit Ap-
probation

– Anerkennung als Fachärztin oder Facharzt (bevorzugt Allge-
meinmedizin oder innere medizin)

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im öffentlichen gesundheitswesen 
– Kenntnisse in den Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- 

und hygienevorschriften
– Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 

rechtsgebieten
– Ausbildung zur hygienebeauftragten oder zum hygienebe-

auftragten
– erfahrung im ärztlichen dienst der vollzugsverwaltung

Persönliche und soziale Anforderungen:
– belastbarkeit
– Ausdrucksfähigkeit
– Auffassungsgabe
– Führungskompetenz und -erfolg
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– soziale Kompetenz
– organisationsfähigkeit
– entscheidungskompetenz
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
– Konfliktmanagement
– Kreativität
– initiative

Herausgehobene Anforderungen:
– belastbarkeit
– Ausdrucksfähigkeit
– Auffassungsgabe
– Führungskompetenz und -erfolg
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Anforderungsprofil 55

Leitung Zentralkrankenhaus

Aufgabenkurzbeschreibung:

der Leitung des zentralkrankenhauses obliegt die medizinische behandlung, betreuung und 
versorgung der gefangenen. sie ist zuständig für die sicherheit und hygiene im Kranken-
haus sowie die organisation, Koordination und steuerung der Abläufe. sie ist Ansprechpart-
nerin in medizinischen Angelegenheiten, fertigt stellungnahmen, erstellt fachliche gutachten. 
sie kann insoweit auch die Funktion einer Amtsärztin oder eines Amtsarztes wahrnehmen 
und ist unter berücksichtigung der anstaltsorganisatorischen gegebenheiten vorgesetzte 
oder vorgesetzter des Krankenpflegepersonals.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium der medizin

– Anerkennung als Fachärztin oder Facharzt (bevorzugt Allge-
meinmedizin)

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Kenntnisse im öffentlichen gesundheitswesen

– vollzugserfahrung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Kreativität

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

Herausgehobene Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– entscheidungskompetenz
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Anforderungsprofil 56

Sachgebietsleitung medizinische Versorgung

Aufgabenkurzbeschreibung:

der sachgebietsleitung medizinische versorgung obliegt die medizinische oder zahnmedi-
zinische behandlung, betreuung und versorgung der gefangenen. sie oder er ist zuständig 
für die sicherheit, die organisation, Koordination und steuerung der Abläufe im sachgebiet 
sowie für die hygiene der Justizvollzugsanstalt. sie oder er ist Ansprechpartnerin oder An-
sprechpartner in medizinischen bzw. zahnmedizinischen Angelegenheiten, fertigt stellung-
nahmen und erstellt fachliche gutachten. sie oder er ist vorgesetzte oder vorgesetzter des 
ärztlichen Personals und des Krankenpflegepersonals und in diesem zusammenhang ver-
antwortlich für ihren einsatz und ihre Personalentwicklung. ihr oder ihm obliegt die Kosten-
stellenverantwortung für den medizinischen bereich. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium der medizin bzw. der 
zahnmedizin mit Approbation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im öffentlichen gesundheitswesen

– Kenntnisse in den Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- 
und hygienevorschriften 

– Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– Ausbildung zur hygienebeauftragten oder zum hygienebe-
auftragten

– Fachkunde suchtmedizin

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– belastbarkeit

– Ausdrucksfähigkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Führungskompetenz und -erfolg

– entscheidungskompetenz

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

– Kreativität

– initiative
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Herausgehobene Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

Anforderungsprofil 57

Ärztlicher Dienst oder Zahnärztlicher Dienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

dem ärztlichen dienst obliegt die medizinische oder zahnmedizinische behandlung, betreu-
ung und versorgung der gefangenen. sie oder er unterstützt die sachgebietsleitung bei 
der einhaltung der sicherheit, der organisation, Koordination und steuerung der Abläufe 
im sachgebiet sowie der einhaltung der hygiene der Justizvollzugsanstalt. sie oder er ist 
Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner in medizinischen bzw. zahnmedizinischen Angele-
genheiten, fertigt stellungnahmen und erstellt fachliche gutachten.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium der medizin bzw. der 
zahnmedizin mit Approbation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im öffentlichen gesundheitswesen
– Kenntnisse in den Arbeitssicherheits-, unfallverhütungs- 

und hygienevorschriften 
– Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 

rechtsgebieten
– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Auffassungsgabe
– belastbarkeit
– Ausdrucksfähigkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– entscheidungskompetenz
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
– organisationsfähigkeit
– soziale Kompetenz
– Konfliktmanagement
– Kreativität
– initiative
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Anforderungsprofil 58

Leitung Krankenpflegedienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Pflegedienstleitung ist nach vorgaben der Anstaltsärztin oder des Anstaltsarztes für die 
organisation und Koordination der medizinischen behandlung, betreuung und versorgung 
der gefangenen und die sicherheit im bereich zuständig. sie oder er organisiert den dienst-
betrieb.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – abgeschlossene Ausbildung zur examinierten Kranken-
schwester oder zum examinierten Krankenpfleger

Fachkenntnisse: – grundkenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– grundkenntnisse im Pflegemanagement

– vollzugserfahrung

– Kenntnisse der Arbeitsschutz-, unfallverhütungs- und hygi-
enevorschriften

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Konfliktmanagement
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Anforderungsprofil 59

Krankenpflegedienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

der Krankenpflegedienst wirkt bei der medizinischen behandlung, betreuung und versor-
gung der gefangenen und der gewährleistung der sicherheit im bereich mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – abgeschlossene Ausbildung zur examinierten Kranken-
schwester oder zum examinierten Krankenpfleger

Fachkenntnisse: – grundkenntnisse im vollzugsrecht

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Konfliktmanagement

Anforderungsprofil 60

Zahnmedizinische Fachangestellte oder zahnmedizinischer Fachangestellter

Aufgabenkurzbeschreibung:

die zahnmedizinische Fachangestellte oder der zahnmedizinische Fachangestellte wirkt bei 
der zahnmedizinischen behandlung, betreuung und versorgung der gefangenen und der 
gewährleistung der sicherheit im bereich mit. ein Aufgabenschwerpunkt ist die medizinpro-
dukteaufbereitung unter beachtung der einschlägigen vorschriften.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzungen: – abgeschlossene Ausbildung zur zahnmedizinischen Fach-
angestellten oder zum zahnmedizinischen Fachangestellten
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Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– Kenntnisse auf dem gebiet der hygiene-, unfall- und Ar-
beitssicherheitsvorschriften

Persönliche und soziale Anforderungen

– belastbarkeit

– Konfliktfähigkeit

– Auffassungsgabe

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– Ausdrucksfähigkeit

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

Anforderungsprofil 61

Sportlehrer oder Sportlehrerin

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sportlehrerin oder der sportlehrer ist zuständig für die durchführung des gefangenen-
sportes und von Freizeitveranstaltungen. sie oder er erstellt im benehmen mit den beson-
deren Fachdiensten weiterentwickelnde Konzepte und klientelbezogene Programme, setzt 
sie um, führt sportpädagogische Projekte innerhalb und außerhalb der vollzugsanstalt durch, 
wirkt bei der vollzugsplanung mit und übt Lehrtätigkeit aus.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes sportstudium (Fh) diplom-sportlehrer 
oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – grundkenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– berufserfahrung

– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 
gebiet der didaktik

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
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– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Kreativität

Anforderungsprofil 62

Sportübungsleiterin oder Sportübungsleiter

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sportübungsleiterin oder der sportübungsleiter ist zuständig für die durchführung des 
gefangenensportes und von Freizeitveranstaltungen. sie oder er wirkt an der erstellung wei-
terentwickelnder Konzepte und klientelbezogener Programme und deren umsetzung sowie 
an sportpädagogischen Projekten innerhalb und außerhalb der vollzugsanstalt mit. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – bestandene Laufbahnprüfung im allgemeinen vollzugs-
dienst oder vergleichbare Qualifikation

– sportübungsleiterlizenz

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugsrecht und in den angrenzenden 
rechtsgebieten

– berufserfahrung
– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 

gebiet der didaktik

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– initiative
– organisationsfähigkeit
– soziale Kompetenz
– entscheidungskompetenz
– Kreativität
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Anforderungsprofil 63

Leitung der Aus- und Fortbildungsstätte für Justizvollzugsbedienstete
des Landes Hessen – H.B. Wagnitz-Seminar –

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung der Aus- und Fortbildungsstätte für Justizvollzugsbedienstete des Landes hes-
sen – h.b. Wagnitz-seminar – hat die gesamtverantwortung in personeller, organisatorischer, 
konzeptioneller und finanzieller hinsicht. sie ist zuständig für Angelegenheiten der Aus- und 
Fortbildung der Justizvollzugsbediensteten, wirkt in Auswahl- und Prüfungsgremien mit und 
betreibt Öffentlichkeitsarbeit. sie ist disziplinarvorgesetzte oder disziplinarvorgesetzter aller 
Anwärterinnen und Anwärter der Laufbahnen des mittleren und gehobenen dienstes des 
Justizvollzugs und übt Lehrtätigkeit aus. sie oder er ist zuständig für die organisation der 
Auswahl der Justizvollzugsbediensteten bzw. wirkt an der Auswahl mit.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium oder befähigung zum 
höheren vollzugs- und verwaltungsdienst oder eine ver-
gleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – fundierte Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht so-
wie in den angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse im bereich der Aufbau- und Ablauforganisation

– vollzugserfahrung

– ministerielle erfahrung

– erfahrung in der Personalführung

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

– pädagogische Fähigkeiten und grundkenntnisse auf dem 
gebiet der didaktik

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz
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– Kreativität

– repräsentationsfähigkeit

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– servicebewusstsein

Herausgehobene Anforderungen:

– Führungskompetenz / -erfolg

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– repräsentationsfähigkeit

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 64

Abteilungsleitung Ausbildung bei der Aus- und Fortbildungsstätte für
Justizvollzugsbedienstete des Landes Hessen – H.B. Wagnitz-Seminar –

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Abteilungsleitung Ausbildung entwickelt Konzepte, organisiert und koordiniert die Aus-
bildung der Anwärterinnen und Anwärter im mittleren vollzugs- und verwaltungsdienst, im 
allgemeinen vollzugsdienst und ist zuständig für die fachpraktische Ausbildung des geho-
benen vollzugs- und verwaltungsdienstes und die praxisbegleitende Lehrveranstaltung. sie 
übt Lehrtätigkeit aus und ist zuständig für die Aktualisierung und umsetzung der Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen und der Lehr- und stoffpläne und wirkt in Auswahl- und 
Prüfungsgremien mit. sie ist verantwortlich für eine vereinheitlichung der inhalte der fach-
praktischen Ausbildung und deren Qualität sowie für die schulungen der Ausbildungslei-
terinnen und -leiter und wirkt bei deren beurteilung und bestellung mit. sie organisiert das 
einstellungsverfahren für den gehobenen vollzugs- und verwaltungsdienst.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium oder befähigung zum 
höheren vollzugs- und verwaltungsdienst oder vergleichba-
re Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht sowie in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– vollzugs- und verwaltungserfahrung
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– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

– pädagogische Fähigkeiten und Kenntnisse auf dem gebiet 
der didaktik

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit 

– initiative

– soziale Kompetenz 

– entscheidungskompetenz

– Kreativität

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– servicebewusstsein

Herausgehobene Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– servicebewusstsein

Anforderungsprofil 65

Abteilungsleitung Fortbildung bei der Aus- und Fortbildungsstätte für
Justizvollzugsbedienstete des Landes Hessen – H.B. Wagnitz-Seminar –

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Abteilungsleitung Fortbildung ist zuständig für die entwicklung von Konzepten für die 
Fortbildung. sie organisiert und koordiniert die Fortbildung, ist für deren vorbereitung, 
durchführung und nachbereitung verantwortlich und führt selbst Fortbildungsmaßnahmen 
durch. sie ist verantwortlich für die inhalte der fachpraktischen Ausbildung und Qualität 
sowie für die schulungen der Fortbildungsbeauftragten und wirkt bei deren bestellung und 
beurteilung mit. 
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Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium oder befähigung zum 
höheren vollzugs- und verwaltungsdienst oder vergleichba-
re Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht sowie in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

– pädagogische Fähigkeiten und Kenntnisse auf dem gebiet 
der didaktik

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– initiative

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– Kreativität

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– servicebewusstsein

Herausgehobene Anforderungen:

– Führungskompetenz/-erfolg

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– entscheidungskompetenz

– servicebewusstsein
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Anforderungsprofil 66

Hauptamtliche Lehrkraft bei der Aus- und Fortbildungsstätte für
Justizvollzugsbedienstete des Landes Hessen – H.B. Wagnitz-Seminar –

Aufgabenkurzbeschreibung:

die hauptamtliche Lehrkraft ist zuständig für die vorbereitung, durchführung und nachbe-
reitung des unterrichtes auf der grundlage der Lehr- und stoffpläne. sie wirkt mit bei der er-
stellung von Konzepten zur Aus- und Fortbildung und bei der betreuung der Anwärterinnen 
und Anwärter auch außerhalb des unterrichtsbetriebes.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium oder bestandene 
Laufbahnprüfung im gehobenen oder mittleren vollzugs- 
und verwaltungsdienst oder im allgemeinen vollzugsdienst

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht und in den 
angrenzenden rechtsgebieten

– Kenntnisse der Aufbau- und Ablauforganisation

– vollzugserfahrung

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

– pädagogische Fähigkeiten und Kenntnisse auf dem gebiet 
der didaktik

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– Kreativität
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Anforderungsprofil 67

Sachbearbeitung IT-Stelle der hessischen Justiz, Abteilung Justizvollzug

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung der it-stelle der hessischen Justiz, Abteilung Justizvollzug, wirkt bei 
der einführung, Pflege und Weiterentwicklung vollzugsspezifischer software sowie bei der 
Ausstattung, Pflege und verwaltung der hardware im Justizvollzug mit. Weiterhin hat sie 
fachbezogene serviceleistungen und Auswertungen zu erbringen.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes studium (Fh) oder

– bestandene Laufbahnprüfung im mittleren oder gehobenen 
vollzugs- und verwaltungsdienst oder im allgemeinen voll-
zugsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse in sAP r/3

– Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht

– Kenntnisse im haushaltsrecht

– Kenntnisse im betrieblichen rechnungswesen

– erfahrung in verschiedenen vollzugseinrichtungen

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– initiative

– organisationsfähigkeit

– verhandlungsgeschick/Fähigkeit sich durchzusetzen

– servicebewusstsein

– Kreativität
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Anforderungsprofil 68

Leitung Kriminologischer Dienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung des Kriminologischen dienstes unterstützt durch ihre tätigkeit die vollzugspra-
xis wissenschaftlich. in zusammenarbeit mit einrichtungen der Forschung trägt sie durch 
bedarfs- und begleitforschung zur Fortentwickelung des Justizvollzuges (insbesondere der 
behandlungsmethoden) und zu einer stetigen Qualitätssteigerung bei. Weiterhin arbeitet sie 
in Arbeitsgruppen mit, leitet oder begleitet modellprojekte und bringt kriminologische er-
kenntnisse in die Fortbildung der bediensteten ein. der Leitung des Kriminologischen diens-
tes obliegt es, die Forschungsvorhaben des Kriminologischen dienstes sowie die Weiterga-
be der erkenntnisse an die vollzugspraxis zu koordinieren.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium der Psychologie oder 
soziologie (diplom/master)

Fachkenntnisse: – Kenntnisse der für den Justizvollzug relevanten sozialwis-
senschaftlichen (kriminologischen, pädagogischen und psy-
chologischen) grundlagen

– Kenntnisse über organisation und Arbeitsweise des Justiz-
vollzuges

– Fundierte Kenntnisse in methoden der empirischen sozial-
forschung und statistischen verfahren

– erfahrungen in konzeptioneller Arbeit sowie der evaluations-
forschung

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Führungskompetenz/-erfolg
– Auffassungsgabe
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– initiative
– organisationsfähigkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– soziale Kompetenz
– Kreativität
– repräsentationsfähigkeit

Herausgehobene Anforderungen:
– initiative
– organisationsfähigkeit
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Anforderungsprofil 69

Kriminologischer Dienst

Aufgabenkurzbeschreibung:

der Kriminologische dienst führt wissenschaftliche untersuchungen zum thema Justiz-
vollzug im hinblick auf ihre relevanz für die Weiterentwicklung der behandlungsmethoden 
sowie zu speziellen Fragestellungen durch. Weiterhin arbeitet er in Arbeitsgruppen mit und 
leitet oder begleitet modellprojekte im hessischen Justizvollzug. 

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – abgeschlossenes hochschulstudium der Psychologie oder 
soziologie (diplom/master)

Fachkenntnisse: – Kenntnisse der für den Justizvollzug relevanten sozialwis-
senschaftlichen (kriminologischen, pädagogischen und psy-
chologischen) grundlagen

– Kenntnisse über organisation und Arbeitsweise des Justiz-
vollzuges

– Fundierte Kenntnisse in methoden der empirischen sozial-
forschung und statistischen verfahren

Persönliche und soziale Anforderungen:

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– initiative

– organisationsfähigkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– soziale Kompetenz

– Kreativität

– repräsentationsfähigkeit
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Anforderungsprofil 70

Leitung der Zentralen Leistelle für das Arbeitswesen (ZLA)

Aufgabenkurzbeschreibung:

die Leitung der zLA entwickelt strategien und Konzepte zur optimierung des Arbeitswesens 
im Justizvollzug und steuert deren umsetzung.
sie ist verantwortlich für das controlling der gefangenenbeschäftigung und der betriebser-
gebnisse, die Akquise neuer Auftraggeber, die vermarktung und den vertrieb der Produkte 
und Leistungen sowie die optimierung der Auslastung der beschäftigungsbereiche. sie ist 
vorgesetzte der bediensteten der zLA.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht
– vollzugs- und verwaltungserfahrung
– Kenntnisse im haushaltsrecht
– Kenntnisse im Qualitätsmanagement, in der Arbeitssicher-

heit und in der Produkthaftung
– Kenntnisse im organisationsmanagement
– Kenntnisse im Personalmanagement
– erfahrung in marketing und vertrieb

Persönliche und soziale Anforderungen:
– Auffassungsgabe
– organisationsfähigkeit
– initiative
– Kreativität
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
– servicebewusstsein
– Führungskompetenz/-erfolg
– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit
– belastbarkeit
– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft
– soziale Kompetenz
– entscheidungskompetenz
– repräsentationsfähigkeit

Herausgehobene Anforderungen:
– repräsentationsfähigkeit
– servicebewusstsein
– betriebswirtschaftliches denken und handeln
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Anforderungsprofil 71

Sachbearbeitung der Zentralen Leistelle für das Arbeitswesen (ZLA)

Aufgabenkurzbeschreibung:

die sachbearbeitung der zLA plant und koordiniert die umsetzung marketing- und vertriebs-
relevanter Aufgaben und koordiniert die vergabe von Aufträgen an die Justizvollzugsanstal-
ten, um eine möglichst optimale Auslastung der beschäftigungsbereiche zu gewährleisten. 
sie arbeitet dabei eng mit den Justizvollzugsanstalten und dem vcc zusammen.

Fachliche und methodische Anforderungen:

bildungsvoraussetzung: – bestandene Laufbahnprüfung im gehobenen vollzugs- und 
verwaltungsdienst oder vergleichbare Qualifikation oder

– bestandene Laufbahnprüfung im mittleren vollzugs- und 
verwaltungsdienst mit entsprechender berufserfahrung

Fachkenntnisse: – Kenntnisse im vollzugs- und verwaltungsrecht

– vollzugs- und verwaltungserfahrung

– Kenntnisse in marketing und vertrieb

– Kenntnisse im Qualitätsmanagement, im Arbeitsschutz, in 
der Arbeitssicherheit und in der Produkthaftung

Persönliche und soziale Anforderungen:

– initiative

– Kreativität

– betriebswirtschaftliches denken und handeln

– servicebewusstsein

– Auffassungsgabe

– mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit

– belastbarkeit

– verantwortungsbewusstsein/verantwortungsbereitschaft

– organisationsfähigkeit

– soziale Kompetenz

– repräsentationsfähigkeit
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R u N D V e R F Ü G u N G e N  D e S  P R Ä S I D e N T e N 
D e S  H e S S I S C H e N  V e R W A LT u N G S G e R I C H T S H O F S

Änderung der Aktenordnung für die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit (AktO-
VGB). RdVfg. d. Präs. d. VGH (1451/01) vom 16. Dezember 2013 – JMBl. 2014, S. 137 –

– Gült.-Verz. Nr. 212 –

Änderung der Aktenordnung

die neufassung der Aktenordnung für die gerichte der verwaltungsgerichtsbarkeit (Akto-
vgb) vom 13. dezember 2012 wird wie folgt geändert:

 1. In § 2 Abs. 3 wird folgender Satz 4 eingefügt:

„bei verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter kann das Aktenzeichen auch 
nur durch den registerbuchstaben, die fortlaufende nummer sowie die Jahreszahl des 
Jahrgangs gebildet werden.”

 2. In § 2 Abs. 4 wird folgender Satz 4 eingefügt:

„bei verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter kann das Aktenzeichen auch 
nur durch den registerbuchstaben, die fortlaufende nummer sowie die Jahreszahl des 
Jahrgangs gebildet werden.”

 3. In § 2 wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt:

„Für die Jahreszahl des Jahrgangs bei dem Aktenzeichen ist das datum maßgeblich, 
an dem die verweisung vor die güterichterin oder dem güterichter erfolgt ist oder bei 
güteverfahren in verbundlösungen das verfahren auf der zentralen geschäftsstelle für 
güterichterverfahren eingegangen ist. ist eine güterichtergeschäftsstelle nicht einge-
richtet, ist das datum des ver weisungsbeschlusses maßgebend.”

 4.  In § 2 werden die bisherigen Absätze 5 bis 10 die Absätze 6 bis 11.

 5. In § 2 wird folgender neuer Absatz 12 eingefügt:

„in verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter werden auf vergleichsprotokol-
len unter dem Aktenzeichen auch das Aktenzeichen des herkunftsverfahrens und das 
herkunfts gericht mit sitz angegeben.”

 6. In § 4 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:

„in güterichterverfahren können – solange nur wenige schriftstücke enthalten sind – 
ebenfalls blattsammlungen geführt werden; diese sind mit blattsammlungshüllen zu 
versehen.”

 7. In § 5 wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:

„bei verweisung der Parteien oder der beteiligten vor eine güterichterin oder vor einen 
güte richter wird dem Aktenzeichen des herkunftsverfahrens das des güterichterver-
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fahrens beige fügt. Auf dem Aktenumschlag oder auf dem datenblatt des güterich-
terverfahrens wird das Aktenzeichen des verweisenden verfahrens aufgeführt. bei 
terminen vor der güterichterin oder dem güterichter sind zusätzlich die für die Kosten-
erhebung relevanten Angaben auf dem Aktenumschlag oder dem datenblatt zu vermer-
ken, insbesondere ort, beginn und ende der verhandlung sowie die teilnehmerinnen 
und teilnehmer, soweit sie nicht aus dem Aktenin halt ersichtlich sind.”

 8. In § 5 werden die bisherigen Absätze 2 und 3 die Absätze 3 und 4.

 9. In § 6 Abs. 5 wird folgender Satz 4 eingefügt:

„schriftstücke und Anlagen, die im rahmen eines güterichterverfahrens von den Partei-
en, den beteiligten oder der güterichterin bzw. dem güterichter als vertraulich bezeich-
net wer den, werden in einem besonderen umschlag aufbewahrt, auf dem Aktenzeichen, 
einsender/in, inhalt und eine eventuelle rückgabe zu vermerken sind.”

 10. In § 10 Abs. 4 Satz 1 wird nach dem Wort „vereinigt” ein Komma gesetzt und fol-
gender Nebensatz eingefügt:

„soweit es sich nicht um verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter handelt.”

 11. In § 16 Abs. 1 Satz 1 d) werden nach „§ 67 HDG” folgende Worte eingefügt:

„oder verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter nach § 173 vwgo i.v.m.  
§ 278 Abs. 5 zPo”

 12. In § 16 Abs. 4 d) wird nach dem Wort „wird” das Komma durch ein Semikolon er-
setzt und folgender Nebensatz eingefügt:

„dies gilt nicht für die neuerfassung von verfahren vor der güterichterin oder dem 
güterich ter,”

 13. In § 16 wird nach Abs. 6 folgender neuer Absatz 7 eingefügt:

„bei verweisungen vor eine güterichterin oder einen güterichter nach § 173 vwgo i.v.m. 
§ 278 Abs. 5 zPo wird dem registerbuchstaben (Anlage 1) der zusatz „gr” nach-
gestellt. im register des herkunftsverfahrens ist das Aktenzeichen des güterichterver-
fahrens zu vermer ken; im güterichterverfahren ist das Aktenzeichen des herkunftsver-
fahrens zu erfassen.”

 14. In § 16 werden die bisherigen Absätze 7 und 8 die Absätze 8 und 9.

 15. In § 17 Abs. 1 Satz 1 f) werden nach „§ 99 Abs. 2 VwGO” und dem Komma folgende 
Worte eingefügt:

„verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter nach § 173 vwgo i.v.m. § 278 
Abs. 5 zPo”

 16. In § 17 Abs. 4 d) wird nach dem Wort „wird” das Komma durch ein Semikolon er-
setzt und folgender Nebensatz eingefügt:

„dies gilt nicht für die neuerfassung von verfahren vor der güterichterin oder dem 
güterich ter,”



139

 17. In § 17 wird nach Absatz 5 folgender neuer Absatz 6 eingefügt:

„bei verweisungen vor eine güterichterin oder einen güterichter nach § 173 vwgo i.v.m. 
§ 278 Absatz 5 zPo wird dem registerbuchstaben (Anlage 1) der zusatz „gr” nach-
gestellt. im register des herkunftsverfahrens ist das Aktenzeichen des güterichterver-
fahrens zu vermer ken; im güterichterverfahren ist das Aktenzeichen des herkunftsver-
fahrens zu erfassen.”

 18. In § 17 werden die bisherigen Absätze 6 bis 9 die Absätze 7 bis 10.

 19. In § 23 wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt:

„die Akten des güterichterverfahrens sind bis zum Abschluss des güterichterverfahrens 
se parat und ohne einsichtsmöglichkeit für dritte aufzubewahren.”

 20. In § 25 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:

„ein güterichterverfahren ist abgeschlossen, wenn eine mitteilung über die beendigung 
des verwaltungsrechtsstreits (z.b. Abschluss eines vergleichs oder einer vereinbarung 
über die rücknahme der Klage) durch die güterichterin, den güterichter oder eine son-
stige rückgabe zum herkunftsverfahren erfolgt ist. nach Abschluss des güterichterver-
fahrens ist das als ver traulich bezeichnete schriftgut an den einsender zurückzugeben 
oder zu vernichten, es sei denn, die Parteien oder die beteiligten haben eine andere 
vereinbarung getroffen. das in der Akte oder blattsammlung verbleibende schriftgut 
ist an das Prozessgericht zurückzugeben und bei den Akten des herkunftsverfahrens 
aufzubewahren.”

 21. In § 25 werden die bisherigen Absätze 3 und 4 die Absätze 4 und 5.

 22. In der Anlage 1 zur Aktenordnung werden beim Registerbuchstaben O nach dem 
Klammerzusatz folgende Worte eingefügt:

„oder verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter nach § 173 vwgo i.v.m.  
§ 278 Abs. 5 zPo”

 23. In der Anlage 1 zur Aktenordnung werden beim Registerbuchstaben F nach „ § 99 
Abs. 2 VwGO” und dem Komma folgende Worte eingefügt:

„verfahren vor der güterichterin oder dem güterichter nach § 173 vwgo i.v.m. § 278 
Abs. 5 zPo”

 24. In der Anlage 2 zur Aktenordnung wird im Abschnitt betreffend die Verwaltungsge-
richte nach „D – Disziplinarverfahren” eingefügt:

„gr – güterichterverfahren”

 25. In der Anlage 2 zur Aktenordnung wird im Abschnitt betreffend den Hessischen 
Verwaltungsgerichtshof nach „e – entschädigungsverfahren” eingefügt:

„gr – güterichterverfahren”

inkrafttreten
diese Änderung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2014 in Kraft.
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V e R Ö F F e N T L I C H u N G e N  D e R  R e C H T S A N W A LT S - 
u N D  N O TA R K A M M e R N  S O W I e  D e S  V e R S O R G u N G S W e R K S 
D e R  R e C H T S A N W Ä LT e  I M  L A N D e  H e S S e N

Änderung der Berufsrichtlinien 
der Notarkammer Frankfurt am Main

die Kammerversammlung der notarkammer Frankfurt am main hat am 13. november 2013 
einstimmig eine Änderung der berufsrichtlinie beschlossen.

unter iX. grundsätze zur beurkundung außerhalb des Amtsbereichs und der geschäftsstelle 
sind die bisherigen Absätze 2) und 3) ersatzlos gestrichen worden.

der bisherige Absatz 4) wird nun Absatz 2).

Außerdem wurde, aufgrund der Änderung des notariellen Kostenrechtes in iX. 1 c „§ 16 
Kosto” durch „§ 21 gnotKg” ersetzt.

die verabschiedete norm lautet daher nunmehr wie folgt:

IX. Grundsätze zur Beurkundung außerhalb des Amtsbereichs 
und der Geschäftsstelle 

1. der notar soll seine urkundstätigkeit (§§ 20 bis 22 bnoto) nur innerhalb seines Amts-
bereichs (§ 10 a bnoto) ausüben, sofern nicht besondere berechtigte interessen der 
rechtsuchenden ein tätigwerden außerhalb des Amtsbereichs gebieten. besondere 
berechtigte interessen der rechtsuchenden liegen insbesondere dann vor, wenn

a) gefahr im verzug ist,

b) der notar auf erfordern einen urkundsentwurf gefertigt hat und sich danach aus un-
vorhersehbaren gründen ergibt, dass die beurkundung außerhalb des Amtsbereichs 
erfolgen muss,

c) der notar eine nach § 21 gnotKg zu behandelnde urkundstätigkeit vornimmt,

d) in einzelfällen eine besondere vertrauensbeziehung zwischen notar und beteiligten, 
deren bedeutung durch die Art der vorzunehmenden Amtstätigkeit unterstrichen 
werden muss, dies rechtfertigt und des den beteiligten unzumutbar ist, den notar in 
seiner geschäftsstelle aufzusuchen.

2. eine Amtstätigkeit außerhalb der geschäftsstelle ist unzulässig, wenn dadurch der An-
schein von berufswidriger Werbung, der Abhängigkeit oder der Parteilichkeit entsteht 
oder der schutzzweck des beurkundungserfordernisses gefährdet wird.

vorstehende Änderung der berufsrichtlinien der notarkammer Frankfurt am main beschlos-
sen durch die Kammerversammlung am 13. november 2013 und genehmigt durch bescheid 
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des hessischen ministeriums der Justiz, für integration und europa vom 5. dezember 2013 
wird hiermit ausgefertigt.

Frankfurt am main, den 8. Januar 2014 dr. ernst Wolfgang schäfer 
 Präsident

Beitragsordnung der Notarkammer Frankfurt am Main für das Geschäftsjahr 2014

BeITRAGSORDNuNG

i. Laufender betrag

1. der von jedem Kammermitglied für das geschäftsjahr 2014 zu zahlende beitrag zur 
deckung des haushalts wird auf € 1.800,-- festgelegt.

er ist bis zum 30. April 2014 zu entrichten. Wird er nicht fristgerecht gezahlt, wird 
ein zuschlag von 5 % erhoben. Auf Antrag kann der schatzmeister ratenzahlung 
bewilligen.

2. Während des geschäftsjahres bestellte oder ausgeschiedene Kammermitglieder en-
trichten den beitrag zeitanteilig ab dem ersten des monats der bestellung bzw. bis 
zum ende des monats, in dem das Amt erlischt.

3. Wenn ein Kammermitglied bis 30. April 2014 dem vorstand schriftlich nachweist, 
dass der gesamtbetrag seiner einkünfte i. s. des einkommensteuergesetzes im 
Jahre 2012 unter € 30.000,-- lag, kann der schatzmeister den der notarkammer für 
eigene zwecke zufließenden beitragsanteil ganz oder teilweise stunden, nicht aber 
erlassen, wenn er die sofortige zahlung dieses beitragsanteils für nicht zumutbar hält. 

ii. beitrag-notarversicherungsfonds

die nach dem 01.07.2013 neu bestellten Kammermitglieder haben einen einmaligen bei-
trag zum notarversicherungsfonds in höhe von € 767,-- an die notarkammer zu leisten. 
der beitrag kann auf Antrag in drei Jahresraten gezahlt werden.

iii. soderbeitrag-schadensverursachung

1) die notarkammer kann gegen diejenigen Kammermitglieder einen zusatzbeitrag 
festsetzen, gegen die eine nicht mehr anfechtbare disziplinarmaßnahme verhängt 
worden ist, weil sie durch vorsätzliche Amtspflichtverletzung fremde gelder oder 
andere vermögenswerte geschädigt oder gefährdet haben. der zusatzbeitrag kann 
vom vorstand bis zur höhe der zusatzprämie festgesetzt werden, die von der no-
tarkammer in diesen Fällen an die vertrauensschadensversicherung zu leisten ist.
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2) Für ihren durch die bearbeitung eines vertrauensschadensfalles im sinne der ziffer 1) 
verursachten geschäftsaufwand kann die notarkammer gegen das Kammermitglied, 
das den schadensfall durch wissentliche Pflichtverletzung verursacht hat, eine Aus-
gleichspauschale von € 3.000,-- festsetzen.

3) ist eine notariatsverwaltung oder notarvertretung durch wissentliche Pflichtverlet-
zung eines notarkammermitglieds verursacht, kann die notarkammer gegen dieses 
Kammermitglied einen Ausgleichsbetrag festsetzen in höhe der dem notarverwalter/
notarvertreter zu zahlenden vergütung sowie zusätzlich einen Ausgleichsbetrag von 
€ 3000,-- für den durch die bearbeitung verursachten geschäftsaufwand der notar-
kammer.

4) die sonderbeitragspflicht nach den vorstehenden bestimmungen wird durch das 
Ausscheiden des notars aus dem Amt nicht berührt.

vorstehende beitragsordnung der notarkammer Frankfurt am main für das Jahr 2014, be-
schlossen durch die Kammerversammlung am 13. november 2013, wird hiermit ausgefertigt.

Frankfurt am main, den 8. Januar 2014 dr. ernst Wolfgang schäfer 
 Präsident

P e R S O N A L N A C H R I C H T e N

die Personalnachrichten enthalten nur solche Personalveränderungen, mit deren veröffentli-
chung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Landgerichte

ernannt wurden:

zur richterin
am Landgericht : richterin auf Probe dr. Anke holzmann in Frankfurt am main  

– unter berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zum vizepräsidenten
des Landgerichts : richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtsführender rich-

ter – Andreas Weiß in hanau;

zum vorsitzenden richter
am Landgerichts : richter am Landgericht dr. ulrich gebhardt in Frankfurt am main;
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zur richterin
am Landgericht : richterin auf Probe Anne caroline sparrer in Frankfurt am main 

– unter berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:

zum oberamtsanwalt
mit Amtszulage : oberamtsanwalt Andreas richard burkard in hanau;

zur Amtsanwältin : Justizoberinspektorin sarah Wascholowski in darmstadt;

zum Amtsanwalt : Justizinspektor matthias Paschen-hartmann in darmstadt.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
staatsanwältin christiane schick-Jensen in Wiesbaden.

Amtsgerichte

ernannt wurden:

zur richterin
am Amtsgericht : richterinnen auf Probe dr. Kerstin Agnes Wierse in bad hom-

burg v.d. höhe und eva burd in hanau – beide unter berufung 
in das richterverhältnis auf Lebenszeit –;

zur Justizsekretärin : Franziska markmann in Frankfurt am main.

Notarinnen und Notare

Ausgeschieden sind:

Auf eigenen Antrag:
notar rolf Kärcher, ortenberg, mit Ablauf des 31.12.2013, 
notar michael desdrée, eltville am rhein, mit Ablauf des 31.12.2013, 
notar michael oldenburg, Königstein im taunus, mit Ablauf des 13.12.2013, 
notar heinz reybold, eltville am rhein, mit Ablauf des 31.12.2013, 
notar dr. dieter Löwer, homberg (efze), mit Ablauf des 31.12.2013.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar thorsten von haecks, gießen, mit Ablauf des 31.01.2014.
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S T e L L e N A u S S C H R e I B u N G e N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

1. eine geschäftsleiterin oder einen geschäftsleiter (§ 4 go)

bei dem Amtsgericht offenbach am main.

die stelle ist ab 1. August 2014 neu zu besetzen.

bezüglich der vorgenannten stellenausschreibung wird erwartet, dass die bewerberin 
oder der bewerber folgendem Anforderungsprofil entspricht:

I. Allgemeine Voraussetzungen:

– Pflichtbewusstsein

– Leistungsbereitschaft

– belastbarkeit

– Flexibilität

– initiative

– besonders gute Auffassungsgabe

– gutes mündliches und schriftliches Ausdrucksvermögen

– Kostenbewusstsein

II. Besondere Voraussetzungen:

1. Fachkompetenz

– erfahrung in der rechtspflege und / oder der Justizverwaltung

– mindestens gutes fachliches Können

2. Soziale Kompetenz

– Kontaktfähigkeit, gesprächsbereitschaft

– Fähigkeit zur Konfliktlösung und einfühlungsvermögen

– Fähigkeit zu interner und externer zusammenarbeit

3. Führungskompetenz

– Fähigkeit zum vorbild

– entscheidungskompetenz, durchsetzungsvermögen, verhandlungsgeschick

– befähigung zur Personalführung und motivation

4. Organisatorische Kompetenz

– befähigung zur steuerung und veränderung von organisationsabläufen

– befähigung zur entwicklung und umsetzung von neuerungen

– befähigung zum sachgerechten Personaleinsatz
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interessierten Frauen und männern wird die möglichkeit gegeben, sich durch schul-
ung und hospitation auf die Übernahme der stelle vorzubereiten.

Staatsanwaltschaften

2. eine oberstaatsanwältin als Abteilungsleiterin und als ständige vertreterin einer Leiten-
den oberstaatsanwältin oder eines Leitenden oberstaatsanwalts oder einen oberstaat-
sanwalt als Abteilungsleiter und als ständiger vertreter einer Leitenden oberstaatsanwäl-
tin oder eines Leitenden oberstaatsanwalts

bei der staatsanwaltschaft Wiesbaden (r2 mit Amtszulage nach Fußnote 8).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5)  auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von Frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des Frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des Frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem Dienstweg zu richten:

zu nr. 1 binnen eines Monats an die Präsidentin des Amtsgerichts offenbach am main;

zu nr. 2 binnen drei Wochen an das hessische ministerium der Justiz.

eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 2  auf eventuelle Versetzungsbewer-
berinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwaltungsbelangen 
orientierte ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungsbewerberinnen 
und -bewerbern.
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